Hansestadt LUBECK 4

TAGESORDNUNG
42. Sitzung des Hauptausschusses

Termin:

Ort:

Dienstag, 08.12.2020, 16:30 Uhr
GrofRe Borse, Rathaus, 23539 Liibeck

Offentlicher Teil:

Eréffnung / Begrif3ung / Feststellung der
Tagesordnung / Verpflichtungen

Genehmigung der Niederschrift

2.1.

Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
24.11.2020

Anlage wird nachgereicht

Anfragen / Antworten / Mitteilungen

3.1.

Aktuelle Lage Coronavirus (Bgm)

3.2.

Antwort auf Anfrage von AM Reinhardt zur
V0O/2020/09140 Wirtschaftsplan 2021 der stadtischen
SeniorlnnenEinrichtungen (SIE)

VO/2020/09140-02

3.3.

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die
Unabhangigen): Anfrage zum Neubau eines Hotels am
Z0OB

Zurtickgestellt am 09.06.20

VO/2020/09456

3.3.1.

Antwort auf die Anfrage des AM Detlev Stolzenberg
(Die Unabhangigen): Anfrage zum Neubau eines
Hotels am ZOB

VO/2020/09574

3.4.

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die
Unabhangigen): Wirtschaftlichkeit der Libecker
Hafenanlagen

Zurtickgestellt am 09.06.20 - Die Antwort liegt unter
TOP 12.1 im nichtéffentlichen Teil vor

VO/2020/08990

1 von 55 in Zusammenstellung

Seite: 1/4




3.5.

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die
Unabhangigen): Zusatzliche Kosten fur den Ausbau
von Kaianlagen durch den Beschluss VO/2020/08588

Zurtickgestellt am 09.06.20

VO/2020/08989

3.5.1.

Antwort auf Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die
Unabhangigen) betreffend dem Hafenentwicklungsplan
2030

Anlage wird nachgereicht

3.6.

Anfrage AM Birte Duggen (BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN): Bearbeitungsstand beim Corona-Team
insbesondere bei der corona@luebeck.de Adresse

VO/2020/09580

Berichte

4.1.

Zwischenbericht Neubau Parkhaus Holstentor

V0O/2020/09463

Beschlussvorlagen

5.1.

Vergabe zur Konzeption und Aufbau der
Medienwerkstatt der Hansestadt Lubeck

VO/2020/09499

5.2.

Sonderhilfeprogramm "Strukturerhalt Kultur 11"

VO/2020/09534

5.3.

Herstellung der Funktionstuchtigkeit des Kleinen
Bauhofs 11, 23552 Libeck, um die akute Raumnot im
Fachbereich 5 zu decken

Zurtickgestellt am 24.11.20

VO/2020/09496

Uberweisungsauftrage aus der Biirgerschaft

6.1.

Die Unabhangigen, Blindnis 90/ Die Griinen, Die
Linke: AT Hilfeleistungen fur die
Veranstaltungsbranche

Der Antrag wurde in der BU am 26.11.20 abschlieRend
an den Ausschuss fir Kultur und Denkmalpflege und
HA l(berwiesen

VO0/2020/09535-01

Antrage von Ausschussmitgliedern

7.1.

Antrag des AM Thomas Rathcke, FDP: Ubersicht tiber
die Verteilung der Fordermittel (SofortmalRnahmen) in
Hohe von

10 Mio. Euro an die kulturschaffenden Institutionen

VO/2020/09563

Gleichstellung
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9. Verschiedenes

10. Ende des offentlichen Teils

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte kdnnen nach der MalRgabe einer
entsprechenden Beschlussfassung durch die Mitglieder des Hauptausschusses nichtéffentlich
beraten werden:

Nichtoffentlicher Teil:

11. Genehmigung der Niederschrift

11.1. | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
24.11.2020

Anlage wird nachgereicht

12. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

12.1. | Antwort auf Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die
Unabhangigen) betreffend Wirtschaftlichkeit der
Lubecker Hafenanlagen

Anlage wird nachgereicht

13. Berichte

13.1. | Quartalsbericht 111/2020 der stadtischen Gesellschaften VO/2020/09537
und Betriebe

14. Beschlussvorlagen

14.1. | Beamtenangelegenheiten, soweit der Hauptausschuss V0O/2020/09518
die Entscheidung trifft: Beférderung

14.2. | Beamtenangelegenheiten, soweit der Hauptausschuss VO/2020/09519
die Entscheidung trifft: Beforderung

14.3. | Sammelanzeige flr Stellenausschreibungen in den
Lidbecker Nachrichten / Budgetverteilung

Anlage wird nachgereicht

14.4. | Verwaltungsgebaude Fischstralle 1-3, 23552 Lubeck - V0O/2020/09473
Verlangerung des Mietverhaltnisses

Zurtickgestellt am 24.11.20

Seite: 3/4
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15.

Verschiedenes

Offentlicher Teil:

16.

Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten
Beschlisse
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Hansestadt LUBECK 2

NACHTRAGSTAGESORDNUNG

42. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 08.12.2020, 16:30 Uhr
Sitzungsort: GroRe Borse, Rathaus, 23539 Liibeck

Offentlicher Teil:

3.5.1.

Antwort auf Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die
Unabhangigen) betreffend dem Hafenentwicklungsplan
2030

Die Antwort liegt nun vor wird nachgereicht

VO/2020/09573

7.2.

Dringlichkeitsantrag AM Thorsten Furter (BUNDNIS 90 /
DIE GRUNEN): Starkung der Familienhilfen des
Jugendamtes

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der
Dringlichkeit zu erweitern

VO0/2020/09592

7.3.

Dringlichkeitsantrag AM Michelle Akyurt (BUNDNIS 90/ DIE
GRUNEN): Neue Hafenstralte - Notweg fur Radfahrer:innen
und FulRganger:innen

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der
Dringlichkeit zu erweitern

VO/2020/09596

8.1.

Anfrage AM Ragnar Luttke (DIE LINKE): Thema Istanbul-
Konvention

VO/2020/09587

Nichtoffentlicher Teil:

14.3.

Sammelanzeige fur Stellenausschreibungen in den
Libecker Nachrichten / Budgetverteilung

Die Vorlage liegt nun vor und wird nachgereicht

VO/2020/09569

14.5.

Vergabe einer Leistung zur Erstellung eines
Organisationsgutachtens fiir den Bereich Stadtische
Kindertageseinrichtungen

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der
Dringlichkeit zu erweitern

VO0/2020/09584
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14.6.

Freigabe flr die Beschaffung einer Secure Mail Gateway
Ldsung fur die digital sichere Kommunikation

Es ist erforderlich, die Tagesordnung im Wege der
Dringlichkeit zu erweitern

VO/2020/09595
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TOP 3.2

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09140-02
offentlich

Liibeck, 13.11.2020
Antwort

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Antwort auf Anfrage von AM Reinhardt zur VO/2020/09140 Wirt-
schaftsplan 2021 der stadtischen SeniorlnnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

16.11.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

01.12.2020 Ausschuss flr Soziales Offentlich zur Kenntnisnahme

08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage von AM Reinhardt in der Sitzung des Hauptausschusses am 10.11.2020 zu
TOP 5.2, VO/2020/09140:

~AM Reinhardt beantragt: Die Verwaltung mége zur ndchsten Sitzung des Hauptausschus-
ses Vorschlage unterbreiten, wie eine Entzerrung der Entgelterhbhung erfolgen kénnte.*”

Antwort:

Nach erfolgreicher Verhandlung der SeniorinnenEinrichtungen (SIE) Gber die Pflegesatze
konnte eine deutliche Erhéhung der Entgelte fir die Bewohner:innen geeint werden. Diese
Erhdéhung der Entgelte wurde bereits zum 01.11.2020 wirksam, die entsprechenden Vertrage
der SIE mit den Bewohner:innen wurden angepasst. Darlber wurde ausfuhrlich in der Sit-
zung des Hauptausschusses am 10.11.2020 im Zusammenhang mit der Behandlung des
Wirtschaftsplanes berichtet.

Von Seiten der Bewohner:innen wurde diese Erhéhung akzeptiert, das bestehende Sonder-
kindigungsrecht wurde von 15 Personen ausgeubt.

Wie im Hauptausschuss in 0.g. Sitzung berichtet, ist eine Entzerrung der Entgelterhéhung
durch eine Reduzierung der Erh6hung oder eine stufenweise Anhebung nicht méglich.

Fir die SIE stellt das durch die Bewohner:innen zu entrichtende Heimentgelt die wirtschaftli-
che Grundlage fur das betriebliche Wirtschaften bis zur nachsten Verhandlungsrunde dar.
Der Verzicht oder teilweise Verzicht auf die im Zuge der Verhandlung geeinten Entgelte wir-
de fir die SIE einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten. GleichermalRen wiirde dies einen
einseitigen Eingriff in Form eines Zuschusses der Hansestadt Lubeck in einen Markt bedeu-
ten, in dem auch Mitbewerber agieren. Diese konnten ggf. einen Anspruch auf finanzielle
Unterstlitzung durch die Hansestadt Libeck geltend machen, um die Ungleichbehandlung
abzuwenden. Auch dariber wurde im Hauptausschuss berichtet.

Seite: 1/2
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TOP 3.2

Insgesamt werden Uber die Heimentgelte reale, bei den SIE entstehende und in die Zukunft
wirkende Kosten abgegolten.

Verluste der Vergangenheit werden nicht berticksichtigt. Als Anlage ist der § 84 des SGB
Elftes Buch, beigefiigt. Aus § 84 SGB Xl ergibt sich der inhaltliche Umfang der Pflegesatze.
Diese sind und werden von den SIE ermittelt und verhandelt. Aus § 84 Abs. 6 SGB Xl ergibt
sich die Pflicht des Tragers der Einrichtung, mit der vereinbarten personellen Ausstattung die
Versorgung der Pflegebedurftigen jederzeit sicher zu stellen.

Ebenfalls beigeflgt ist § 85 SGB Elftes Buch in Ausziigen. Hinzuweisen ist hier auf Absatz 6:
(6) Pflegesatzvereinbarungen sowie Schiedsstellenentscheidungen nach Absatz 5 Satz 1
oder 2 treten zu dem darin unter angemessener Berlcksichtigung der Interessen der Pflege-
heimbewohner bestimmten Zeitpunkt in Kraft; sie sind fur das Pflegeheim sowie fur die in
dem Heim versorgten Pflegebedirftigen und deren Kostentrager unmittelbar verbindlich.

Eine nachtragliche Anderung scheidet demnach aus.

Entgelte durch Eingriffe in das System geringer zu halten, als es durch die ermittelten IST-
Kosten gerechtfertigt ware, erfordert geringere Kosten zu verhandeln, als real anfallen. Dies
stellt einen Verstol gegen das Prinzip der Wirtschaftlichkeit (§ 75 Il GO Schleswig-Holstein)
dar und bedeutet eine einseitige Bevorzugung der Bewohner:innen der SIE im Vergleich zu
anderen Tragern.

Fur die Bewohner:innen ist die soziale Vertraglichkeit durch die Méglichkeit gewahrleistet,
die bekannten staatlichen Unterstitzungsleistungen in Anspruch nehmen zu kdénnen. Die
Belastung durch angehobene Entgelte, die durch staatliche Hilfe abgefedert wird, bedeutet
keine Anderung in der Betreuungssituation fiir die Bewohner:innen der SIE.

Fur die SIE und die Hansestadt Libeck ist ein Eingriff in das Verhandlungsergebnis 2020
nicht maéglich.

Anlagen:

e Auszug § 84 SGB XI
e Auszug § 85 SGB XI

Senator Sven Schindler

Seite: 2/2
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TOP 3.2

Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26.
Mai 1994, BGBI. 1 S. 1014)

§ 84 Bemessungsgrundsitze

(1) Pflegesatze sind die Entgelte der Heimbewohner oder ihrer Kostentrager fiir die teil- oder
vollstationdren Pflegeleistungen des Pflegeheims sowie fir die Betreuung und, soweit kein Anspruch auf
auBerklinische Intensivpflege nach § 37c des Fiinften Buches besteht, fiir die medizinische
Behandlungspflege. In den Pflegesatzen diirfen keine Aufwendungen beriicksichtigt werden, die nicht
der Finanzierungszustdndigkeit der sozialen Pflegeversicherung unterliegen.

(2) Die Pflegesatze mussen leistungsgerecht sein. Sie sind nach dem Versorgungsaufwand, den der
Pflegebediirftige nach Art und Schwere seiner Pflegebedirftigkeit bendétigt, entsprechend den fiinf
Pflegegraden einzuteilen. Davon ausgehend sind bei vollstationadrer Pflege nach § 43 fir die Pflegegrade
2 bis 5 einrichtungseinheitliche Eigenanteile zu ermitteln; dies gilt auch bei Anderungen der
Leistungsbetrage. Die Pflegesdtze miissen einem Pflegeheim bei wirtschaftlicher Betriebsflihrung
ermoglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen Versorgungsauftrag zu erfillen unter
Beriicksichtigung einer angemessenen Verglitung ihres Unternehmerrisikos. Die Bezahlung von
Gehaltern bis zur Hohe tarifvertraglich vereinbarter Verglitungen sowie entsprechender Verglitungen
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Fir
eine dariiber hinausgehende Bezahlung bedarf es eines sachlichen Grundes. Uberschiisse verbleiben
dem Pflegeheim; Verluste sind von ihm zu tragen. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilitat ist zu
beachten. Bei der Bemessung der Pflegesatze einer Pflegeeinrichtung kdnnen die Pflegesatze derjenigen
Pflegeeinrichtungen, die nach Art und GréRe sowie hinsichtlich der in Absatz 5 genannten Leistungs- und
Qualitatsmerkmale im Wesentlichen gleichartig sind, angemessen berlicksichtigt werden.

(3) Die Pflegesatze sind fir alle Heimbewohner des Pflegeheimes nach einheitlichen Grundsatzen zu
bemessen; eine Differenzierung nach Kostentragern ist unzulassig.

(4) Mit den Pflegesatzen sind alle fir die Versorgung der Pflegebediirftigen nach Art und Schwere ihrer
Pflegebediirftigkeit erforderlichen Pflegeleistungen der Pflegeeinrichtung (allgemeine Pflegeleistungen)
abgegolten. Fir die allgemeinen Pflegeleistungen dirfen, soweit nichts anderes bestimmt ist,
ausschlieBlich die nach § 85 oder § 86 vereinbarten oder nach § 85 Abs. 5 festgesetzten Pflegesatze
berechnet werden, ohne Riicksicht darauf, wer zu ihrer Zahlung verpflichtet ist.

(5) In der Pflegesatzvereinbarung sind die wesentlichen Leistungs- und Qualitdtsmerkmale der
Einrichtung festzulegen. Hierzu gehoren insbesondere

1.

die Zuordnung des voraussichtlich zu versorgenden Personenkreises sowie Art, Inhalt und Umfang der
Leistungen, die von der Einrichtung wahrend des nachsten Pflegesatzzeitraums erwartet werden,

2.

die von der Einrichtung fiir den voraussichtlich zu versorgenden Personenkreis individuell vorzuhaltende
personelle Ausstattung, gegliedert nach Berufsgruppen, sowie

3.

Art und Umfang der Ausstattung der Einrichtung mit Verbrauchsgiitern (§ 82 Abs. 2 Nr. 1).

(6) Der Trager der Einrichtung ist verpflichtet, mit der vereinbarten personellen Ausstattung die
Versorgung der Pflegebediirftigen jederzeit sicherzustellen. Er hat bei Personalengpassen oder -ausfallen
durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass die Versorgung der Pflegebediirftigen nicht
beeintrachtigt wird. Auf Verlangen einer Vertragspartei hat der Trager der Einrichtung in einem
Personalabgleich nachzuweisen, dass die vereinbarte Personalausstattung tatsachlich bereitgestellt und
bestimmungsgemal’ eingesetzt wird. Das Nahere zur Durchfiihrung des Personalabgleichs wird in den
Vertragen nach § 75 Abs. 1 und 2 geregelt.
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(7) Der Trager der Einrichtung ist verpflichtet, im Falle einer Vereinbarung der Pflegesatze auf Grundlage
der Bezahlung von Gehaltern bis zur Hohe tarifvertraglich vereinbarter Vergiitungen sowie
entsprechender Verglitungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, die entsprechende Bezahlung
der Beschaftigten jederzeit einzuhalten. Auf Verlangen einer Vertragspartei hat der Trager der
Einrichtung dieses nachzuweisen. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren. Das Nahere zur
Durchfiihrung des Nachweises wird in den Vertragen nach § 75 Absatz 1 und 2 geregelt.

(8) Vergiitungszuschlage sind abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 sowie unter
entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 und 5, des Absatzes 7 und des § 87a zusatzliche
Entgelte zur Pflegevergitung fir die Leistungen nach § 43b. Der Verglitungszuschlag ist von der
Pflegekasse zu tragen und von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten
Versicherungsschutzes zu erstatten; § 28 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Mit den
Verglitungszuschlagen sind alle zusatzlichen Leistungen der Betreuung und Aktivierung in stationaren
Pflegeeinrichtungen abgegolten. Pflegebediirftige diirfen mit den Verglitungszuschlagen weder ganz
noch teilweise belastet werden.
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TOP 3.2
Sozialgesetzbuch (SGB Xl) Elftes Buch - Soziale Pflegeversicherung

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 3 G v. 23.10.2020 1 2220
§ 85 SGB Xl Pflegesatzverfahren

(1) Art, Hohe und Laufzeit der Pflegesadtze werden zwischen dem Trager des Pflegeheimes und den
Leistungstragern nach Absatz 2 vereinbart.

(2) Parteien der Pflegesatzvereinbarung (Vertragsparteien) sind der Trager des einzelnen
zugelassenen Pflegeheimes sowie

1.

die Pflegekassen oder sonstige Sozialversicherungstrager,

2.

die fiir die Bewohner des Pflegeheimes zustdandigen Trager der Sozialhilfe sowie
3.

die Arbeitsgemeinschaften der unter Nummer 1 und 2 genannten Trager,

soweit auf den jeweiligen Kostentrager oder die Arbeitsgemeinschaft im Jahr vor Beginn der
Pflegesatzverhandlungen jeweils mehr als fiinf vom Hundert der Berechnungstage des Pflegeheimes
entfallen. Die Pflegesatzvereinbarung ist fiir jedes zugelassene Pflegeheim gesondert abzuschlieBen;
§ 86 Abs. 2 bleibt unberihrt. Die Vereinigungen der Pflegeheime im Land, die Landesverbadnde der
Pflegekassen sowie der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. im Land kénnen sich am
Pflegesatzverfahren beteiligen.

(4) Die Pflegesatzvereinbarung kommt durch Einigung zwischen dem Trager des Pflegeheimes und
der Mehrheit der Kostentrager nach Absatz 2 Satz 1 zustande, die an der Pflegesatzverhandlung
teilgenommen haben. Sie ist schriftlich abzuschlieRen. Soweit Vertragsparteien sich bei den
Pflegesatzverhandlungen durch Dritte vertreten lassen, haben diese vor Verhandlungsbeginn den
Ubrigen Vertragsparteien eine schriftliche Verhandlungs- und AbschluRvollmacht vorzulegen.

(6) Pflegesatzvereinbarungen sowie Schiedsstellenentscheidungen nach Absatz 5 Satz 1 oder 2
treten zu dem darin unter angemessener Berlicksichtigung der Interessen der Pflegeheimbewohner
bestimmten Zeitpunkt in Kraft; sie sind fir das Pflegeheim sowie fiir die in dem Heim versorgten
Pflegebedirftigen und deren Kostentrager unmittelbar verbindlich. Ein rickwirkendes Inkrafttreten
von Pflegesatzen ist nicht zuldssig. Nach Ablauf des Pflegesatzzeitraums gelten die vereinbarten oder
festgesetzten Pflegesatze bis zum Inkrafttreten neuer Pflegesatze weiter.

(7) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veranderungen der Annahmen, die der Vereinbarung oder
Festsetzung der Pflegesatze zugrunde lagen, sind die Pflegesatze auf Verlangen einer Vertragspartei
fiir den laufenden Pflegesatzzeitraum neu zu verhandeln. Dies gilt insbesondere bei einer
erheblichen Abweichung der tatsachlichen Bewohnerstruktur. Die Abséatze 3 bis 6 gelten
entsprechend. Im Fall von Satz 2 kann eine Festsetzung der Pflegesatze durch die Schiedsstelle
abweichend von Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 bereits nach einem Monat beantragt
werden.
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TOP 3.3

» Nr. VO/2020/09456
offentlich

Liibeck, 26.10.2020

Anfrage

Bearbeitung: Joanna Kjer (E-Mail: joanna.kjer@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Anfrages des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhangigen): Anfrage
zum Neubau eines Hotels am ZOB

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
27.10.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Das Hotel wurde 2018 mit 228 Betten in einem bis zu 5 geschossigen Gebéude geplant. Die
Gebéaudeplanung wurde verdndert. Nunmehr sind 352 Betten und 6 Geschosse geplant.
Wurden die Stellungnahmen der Fachbehbrden auch zum aktuellen Stand der Planung ein-
geholt?

Wie viele Stellpléatze sind erforderlich und wo sollen diese entstehen?

Ist eine Ablésung der Stellpldtze vorgesehen und zu welchen Konditionen?

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 1/1
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TOP 3.3.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09574
offentlich

Liibeck, 25.11.2020
Antwort
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Christian Bergmann (E-Mail: christian.bergmann@luebeck.de Telefon: 122-
6350)

Antwort auf die Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhan-
gigen): Anfrage zum Neubau eines Hotels am ZOB

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

30.11.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg im Hauptausschuss am 27.10.2020 (VO/2020/09456)

Antwort:

Das Hotel wurde 2018 mit 228 Betten in einem bis zu 5 geschossigen Gebdude geplant. Die
Gebéudeplanung wurde veréndert. Nunmehr sind 352 Betten und 6 Geschosse geplant.
Wurden die Stellungnahmen der Fachbehérden auch zum aktuellen Stand der Planung ein-
geholt?

Ja. Es wurden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens AZ. 0404/2018 in der verander-
ten Ausflhrung alle erforderlichen Fachbehdrden beteiligt.

Neben dem Bereich Archaologie und Denkmalpflege — denkmalrechtliche Genehmigung vom
30.03.2020 — waren dieses das Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume
(LLUR — Technischer Umweltschutz vom 18.03.2020), der Bereich Umwelt-, Natur- und Ver-
braucherschutz sowie der Prifingenieur fir Brandschutz und das Prifamt fir Standsicher-
heit.

Welterbe- und Gestaltungsbeirat (57. Sitzung, inkl. anschlieRender Beratung): Hier wurde die
nunmehr genehmigte Planung entwickelt, wonach durch die Ausbildung eines zusatzlichen
Sockelgeschosses eine bessere Durchgangssituation zum ZOB erméglicht wird.

Wie viele Stellpladtze sind erforderlich und wo sollen diese entstehen?

Gem. Stellplatznachweis sind 45 Stellplatze erforderlich. Eine Unterbringung der Stellplatze
auf dem Grundstuck ist nicht mdglich (siehe auch Antwort zu Frage 3).

Seite: 1/2
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TOP 3.3.1

Ist eine Ablésung der Stellpldtze vorgesehen und zu welchen Konditionen?
Wenn bis zur Aufnahme der Nutzung kein anderweitiger Nachweis der Stellplatze erbracht
wird (Nachweis und Sicherung durch Baulast auf einem anderen Grundstiick) sind die Stell-

platze vollstandig gem. § 50 Abs. 6 Landesbauordnung (LBO) abzulésen.
Hier gelten die Konditionen der Hansestadt Libeck: 10.480,00 €/Stellplatz.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 2/2
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TOP 3.4

» Nr. VO/2020/08990
offentlich

Liibeck, 04.06.2020

Anfrage

Bearbeitung: Claudia Burgdorf (E-Mail: claudia.burgdorf@luebeck.de Telefon: 122-1071)

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhangigen): Wirt-
schaftlichkeit der Lubecker Hafenanlagen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
09.06.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Anfrage:

Welche einzelnen Ergebnisse fiir die jeweiligen stadtischen Hafenstandorte wurden in den
vergangenen finf Jahren von der LPA erzielt?

Begriindung:

Es wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

Anlagen:
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» Nr. VO/2020/08989
offentlich

Liibeck, 04.06.2020

Anfrage

Bearbeitung: Claudia Burgdorf (E-Mail: claudia.burgdorf@luebeck.de Telefon: 122-1071)

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhangigen): Zusatzli-
che Kosten fir den Ausbau von Kaianlagen durch den Beschluss
VO/2020/08588

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
09.06.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Anfrage:

Die Biirgerschaft hat am 28.05.2020 beschlossen, dass die Ausgestaltung von Kaianlagen
am Skandinavienkai und in allen Mittelhdfen (inkl. Erweiterung Lehmannkai 1) entsprechend
der Dimensionen der kiinftigen Referenzschiffe zu planen sind.

In diesem Zusammenhang wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist die entsprechende Ausgestaltung fiir alle genannten Hafenstandorte hafenwirtschaftlich
erforderlich?

2. Welche zusétzlichen Kosten sind bei einer Umsetzung dieser Mal3gabe zu beriicksichti-
gen?

3. Wie stellt sich die Wirtschaftlichkeit an den einzelnen Hafenstandorten dar?
Begriindung:

Um schriftliche Beantwortung wird gebeten.
Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09573
offentlich

Liibeck, 25.11.2020
Antwort

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.691 - Liibeck Port Authority

Bearbeitung: Michael Siemensen (E-Mail: michael.siemensen@luebeck.de Telefon: 122-6911)

Antwort auf Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhangi-
gen) betreffend dem Hafenentwicklungsplan 2030

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

30.11.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhangigen) im Hauptausschuss am 09.06.2020
- VO/2020/08989 -: Zusatzliche Kosten fiir den Ausbau von Kaianlagen durch den Be-
schluss VO/2020/08588

,Die Blrgerschaft hat am 28.05.2020 beschlossen, dass die Ausgestaltung von Kaianlagen
am Skandinavienkai und in allen Mittelhafen (inkl. Erweiterung Lehmannkai ) entsprechend
der Dimensionen der kunftigen Referenzschiffe zu planen sind.

In diesem Zusammenhang wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist die entsprechende Ausgestaltung fur alle genannten Hafenstandorte hafenwirtschaft-
lich erforderlich?

2. Welche zusatzlichen Kosten sind bei einer Umsetzung dieser MalRgabe zu beriicksichti-
gen?

3. Wie stellt sich die Wirtschaftlichkeit an den einzelnen Hafenstandorten dar?*

Antwort:

Der von der LPA erstellte Hafenentwicklungsplan 2030 (HEP) ist eine strategische Rahmen-
planung fir die zukunftige Entwicklungsperspektive des Libecker Hafens insgesamt (also
nicht nur der im stadtischen Eigentum stehenden Hafenanlagen) unter Berlicksichtigung ei-
ner Umschlagprognose. In dieser Form stellt der HEP einen Fachbeitrag dar, der im Rahmen
des laufenden Verfahrens zur Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Hansestadt
Libeck als Grundlage der Entwicklung der Infrastruktureinrichtung ,Hafen“ und des Wirt-
schaftsfaktors ,Hafen“ mit den weiteren raumbedeutsamen, strategischen Planungen abzu-
wagen ist.

Des weiteren zeigt er auch die zuklnftigen infrastrukturellen Anforderungen der Hafenkun-
den an den Libecker Hafen.
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Die strategische Hafenentwicklung wird dabei im Wesentlichen von zwei unabhangig von-
einander bestehenden primaren Entwicklungen gepragt: Zum einen ist dies die Entwicklung
der Umschlagmengen und —arten resultierend aus dem Warenaustausch zwischen den
durch den Hafen verknupften Volkswirtschaften. Zum anderen sind die Grofienentwicklungen
der Transportaggregate, die den Hafen ansteuern, ein weiteres Element. Beide Entwicklun-
gen sind im HEP berlcksichtigt.

Im Zuge der Erstellung des HEPs hat die LPA gemeinsam mit der IHK und weiteren Projekt-
beteiligten gutachterlich die wirtschaftliche Bedeutung der maritimen Wirtschaft fur den
Standort Lubeck untersuchen lassen. Es kann danach festgehalten werden, dass die ca.
7.000 direkt abhangigen Arbeitsplatze ca. 10 % der Gesamtwirtschaftsleistung der Hanse-
stadt erbringen. Damit ist die maritime Wirtschaft nach der Stadt und dem Land einer der
grofiten Arbeitgeber der Region.

Der HEP bietet dieser Wirtschaftsbranche und der direkt und indirekt mit ihr verkntpften Un-
ternehmen den strategischen Entwicklungsrahmen, in dem unternehmerische Entscheidun-
gen fir die erfolgreiche Entwicklung getroffen werden konnen.

Dieser Logik folgend setzt der Beschluss des HEPs keinen Automatismus in Gang, der samt-
liche aufgezeigten Infrastrukturmafinahmen sofort in die Umsetzung bringt.

Mit dem Beschluss des HEPs, wie er der Politik vorgelegt wurde, bekennt sich die Hanse-
stadt zu ihrem Hafen und nimmt ihre aktive Rolle in der Gestaltung und Schaffung verlassli-
cher Entwicklungsrandbedingungen wahr. Die Anerkennung der kontinuierlichen Fortschrei-
bung der Planung, gespiegelt an den sozio-0konomischen Entwicklungen, sichern dabei die
notwendige Flexibilitdt sowie die Zukunftsfahigkeit von offentlichen und privaten Investitio-
nen.

Insofern ist die Uberschlagige Investitionsrechnung zwar bezogen auf den geschatzten Mit-
telbedarf unter Ansatz von Forderungen nachvollziehbar, jedoch wird die tatsachliche Um-
setzung einer Infrastrukturinvestition und damit auch Uber deren Wirtschaftlichkeit erst im
Rahmen der konkreten Projektfreigabe beschlossen.

Zur Finanzierung des Eigenanteils von Hafeninfrastrukturprojekten der stadtischen o6ffentli-
chen Terminals gilt beispielsweise, dass es sich hierbei um sog. ,rentierliche Malkhahmen®
handelt. Das bedeutet, dass im Gegensatz z. B. zu Stralden, Bricken und Schulen vertrags-
gemal grundsatzlich der Hafenbetreiber die der Stadt entstehenden Kosten zu refinanzieren
hat. Der Hafenbetreiber entscheidet letztendlich durch seine ,Bestellung” eines Infrastruktur-
projekts Uber den Bau und die Kosten. Demzufolge obliegt zunachst dem Betreiber, die be-
triebswirtschaftliche Bewertung (z. B. Uber eine Kosten-/Nutzen-Analyse) durchzufihren und
ggf. hierliber in den zustandigen gesellschaftsrechtlichen Gremien Beschliisse herbeizuflih-
ren. Liegt eine positive Bewertung vor, muss die LPA ihrerseits projektbezogene Beschliisse
der Ausschisse bzw. Birgerschaft erwirken, die damit die letztendliche Entscheidung Uber
die tatsachliche Investition im Einzelfall treffen.

Zu Frage 1:

Die Ausgestaltung aller genannten Hafenstandorte ist hafenwirtschaftlich aufgrund der
SchiffsgrofRen- und zugehdriger Ladungspaketentwicklung erforderlich. Zudem gilt auch fur
den Bereich Danischburg-Siems, dass flr den kombinierten Eisenbahnverkehr die erforderli-
chen Kapazitaten geschaffen werden.

Zu Frage 2:

Die zusatzlichen Kosten bei Umsetzung von stadtischen MaRnahmen sind Gegenstand der
dann erforderlichen Haushaltsanmeldung und anschlie3ienden Projektfreigaben.

Auf der Basis des aktuellen Planungsstandes, der strategischen Fachplanung, lassen sich

die Investitionskosten fir stadtische und nicht stadtische Hafeninfrastruktur (ohne 6ffentliche
Hafenbahn) Uberschlagig wie folgt abschatzen:
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Hafenterminal Investitionskosten [Mio. Bemerkung
EUR, netto]

Skandinavienkai 199,5 Die 3. Teilflache befindet
sich in der Umsetzung.

Schlutupkai 1 1,2 Der 1. BA wird schon umge-
setzt.

Schlutupkai 2 51,3

Seelandkai 22,0

Landstrom, LED-Beleuch- 20,3

tung etc.

Private Hafenanlagen Da&- 112,5 u. a. Lehmannkai 1+

nischburg-Siems

Zu Frage 3:

Auf der Ebene der strategischen Hafenentwicklungsplanung im HEP-Prozess ist die be-
triebswirtschaftliche Bewertung potentieller Ausbauszenarien nicht Gegenstand.
Darlber hinaus wird auf die Beantwortung der Anfrage VO/2020/08990 verwiesen (siehe

VO/2020/09571).
Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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» Nr. VO/2020/09580
offentlich

Liibeck, 27.11.2020

Anfrage

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Anfrage AM Birte Duggen (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Bearbei-
tungsstand beim Corona-Team insbesondere bei der corona@lue-
beck.de Adresse

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Wie schaut die Bearbeitungsquote bei den eMails an corona@I|uebeck.de aus?

- Wie viele Anfragen sind seit dem 01.07.2020 per Mail eingegangen?

- Wie viele der Anfragen sind prozentual abschlieRend bearbeitet worden und wie viel sind prozentu-
al noch offen?

- Wie lange dauerte die Bearbeitung der Mails in Tagen im Durchschnitt?

Begriindung:

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09463
offentlich

Liibeck, 27.10.2020
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.060 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Markus Toll (E-Mail: markus.toli@luebeck.de Telefon: 122-6003)

Zwischenbericht Neubau Parkhaus Holstentor

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

16.11.2020 Senat Nichtoffentlich  zur Senatsberatung

07.12.2020 Bauausschuss (:)ffentlich zur Kenntnisnahme

08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

28.01.2021 Burgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Im August 2019 hat die Blrgerschaft als Richtungsentscheidung fir die weitere Planung fol-
gende Pramisse beschlossen: ,Wenn das Parkhaus am Holstentor nicht mehr saniert wer-
den kénne, werde an gleicher Stelle ein Parkhaus — wenn maoglich als Neubausystempark-
haus — mit 525 Stellplatzen errichtet. Die Stellplatzbreite soll dann 2,50 Meter betragen.®

Nun soll Gber erste Zwischenergebnisse informiert werden.

Bericht:

Mit Vorlage - VO/2019/07944 - hat die Verwaltung die Blrgerschaft um eine Richtungsent-
scheidung bezlglich des Parkhauses Holstentor gebeten. Hintergrund ist, dass die doch
erheblichen Investitionen, die fir den Erhalt des aktuellen Parkhauses notwendig waren, in
keinem Verhaltnis zur prognostizierten Restnutzungsdauer stehen. Angedacht ist daher ein
Neubau. Aktuell wurde gemaR der Projektfreigabe des Hauptausschusses vom Februar
2020 (V0O/2020/08527) die kurzfristige Sicherung des Bestandsgebaudes umgesetzt. Damit
wird die Nutzung fir ca. drei weitere Jahre ermdéglicht. Bis dahin ist die Planung eines Neu-
baus voranzutreiben.

Wegen der gunstigeren Errichtung und des wirtschaftlicheren Betriebs wurde von der Ver-
waltung bzw. der KWL ein ebenerdiges Systemparkhaus empfohlen. Die Blrgerschaft hat
sich allerdings fir den Erhalt der derzeit 525 Parkplatze ausgesprochen und die Verwaltung
damit beauftragt, dieses Vorhaben vertiefend zu prifen.

Ein ebenerdiges Systemparkhaus mit deutlich mehr als 400 Parkplatzen Iasst der aktuelle B-
Plan (BP 01.71.01) nicht zu. Daher wurde eine Bauvoranfrage zur mdglichen Uberschreitung
insbesondere der Hohenverhaltnisse und Uberbaubaren Grundstiicksflachen gestellt. Durch
das Format der Bauvoranfrage wurde die UNV, der Denkmalschutz und der Bereich Stadt-
planung und Bauordnung beteiligt.

Hierbei wurde deutlich, dass der Schutz der Baume entlang der Wallstralie (Bebauungsplan,
Baumschutzsatzung und MafRRnahmenkatalog zum Klimaschutz) einen limitierenden Faktor
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darstellt. Aus fachlicher Sicht ist weiter ein Heranrlicken an die angrenzenden Baudenkmaler
(u. a. Holstentorhalle) nicht vorstellbar, der erforderliche Respektabstand wurde im Rahmen
der Abwagung des rechtskraftigen Bebauungsplans ausgereizt. Es sind lediglich geringflgi-
ge Uberschreitungen der Baugrenzen vorstellbar. Die Prifung einer Uberschreitung der fest-
gesetzten Gebaudehdhen hat zum Ergebnis, dass sich bereits eine weitere Geschossebene
negativ auf die Sichtbeziehungen von den Wallanlagen auf die Altstadt (UNESCO-Welterbe)
auswirkt. Auch wirkt eine Hohenerweiterung negativ auf die Wahrnehmung von der Altstadt
auf die stdliche Wallhalbinsel und die historischen Wallanlagen, da ein ,sensibles® Einfugen
in die besonderen baulichen Strukturen hiermit nicht darstellbar ist. Ebenso kann aus denk-
malpflegerischer Sicht eine Erhéhung, insbesondere mit Blick auf negative Auswirkungen auf
die Holstentorhalle, nicht vertreten werden.

Ein Neubau, der ebenfalls Uiber 525 Parkplatze verfligt sowie eine Stellplatzbreite von 2,50
Meter vorsieht, kann am Standort, bedingt durch die geschilderten Rahmenbedingungen,
ohne den erneuten Bau von Tiefgeschossen nicht ermdglicht werden.

Die KWL hat daher mehrere Varianten entworfen, die unter Einhaltung des aktuellen B-Plans
bzw. mit kleineren Befreiungen baulich moglich wéaren. Die Ubersicht der Varianten zeigt
deutlich, dass nicht nur die Herstellungs- sondern auch die Betriebskosten mit Tiefgeschos-
sen exponentiell steigen. Mit einem Tiefgeschoss liel3e sich Uber den Zeitraum von 30 Jah-
ren noch ein positives Ergebnis erwirtschaften. Erst mit zwei Tiefgeschossen lieRe sich eine
ahnliche Anzahl an Parkplatzen wie im Bestandsgebdude realisieren. Dann ist jedoch ein
wirtschaftlicher Betrieb nicht darstellbar, sodass ein entsprechendes Verlustgeschaft fir die
HL entsteht. Selbst nach einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ist nach heutiger Kalkulation
nur eine ,schwarze Null“ zu erwarten.

Wirtschaftlichkeitsberechnung/Erlauterung des Variantenvergleichs:

Die Spalte ,Geschéaftszeit mit Defizit an KP-PP“ des Variantenvergleichs in der Anlage 1
weist den Anteil aller Stunden innerhalb der Geschéaftszeit von 10 bis 18 Uhr aus, in denen
2018 im Parkhaus Holstentor ein Nachfragelberhang bestand. Grundlage der Berechnung
waren 2.758 Geschaftsstunden.

Die Erstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung diente primar dem Ziel, die unterschiedli-
chen Varianten zu vergleichen. Zur Herleitung der Einnahmen wurde die Anzahl der Park-
vorgange im Zeitraum vom 01.08.2018 bis 31.07.2019 im Parkhaus Holstentor herangezo-
gen. Es wurde ein moderater Preisanstieg auf 1,50 € je Stunde (netto) flr Kurzzeitparkplatze
zugrunde gelegt. Von dieser Einnahme wurden in den verschiedenen Varianten Einnahme-
verluste der Parkvorgange in Abzug gebracht, die aufgrund der geringeren Kapazitat an
Kurzzeitparkplatzen nicht bedient werden konnten. Die ausgefallenen Parkvorgange wurden
mit 2,00 €/m? (netto) monetarisiert, da bei Nichtbedienung langerfristige Verlagerungsvor-
gange zu anderen Parkierungseinrichtungen zu erwarten sind. Dauerstellplatze wurden in
der Modellrechnung mit monatlich 80,00 € (netto) berechnet.

Von den Einnahmen wurden Kosten fur Betriebs- und Instandhaltung in Abzug gebracht. Es
handelt sich dabei um Erfahrungswerte der KWL GmbH, die im Rahmen der Bewirtschaftung
der stadtischen Parkhauser Burgtor, Falkenstralle und Holstentor sowie der Tiefgarage
Haerder-Center erworben werden konnten. Zur Herleitung der Finanzierungskosten wurde
vereinfachend eine Annuitat von 5 % Uber 30 Jahre angenommen, sodass der Kapitaldienst
nach 30 Jahren beendet ist. Zur Veranschaulichung der langfristigen monetaren Effekte wur-
den jeweils Barwerte Uber 30 und 50 Jahre berechnet. Als Diskontierungszinssatz wurden
2,5 % angenommen. Allen Varianten ist gemein, dass ab dem 31. Jahr mit Wegfall des Kapi-
taldienstes jahrliche Uberschisse erzielt werden. Allerdings ist das bis dahin erzielte Defizit
in der Variante 1 so grol}, dass auch nach 50 Jahren nur knapp ein positiver Barwert erzielt
werden kann.
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Auf Grund der vorgenannten planerischen Einordnung wurde der Welterbe- und Gestal-
tungsbeirat eingebunden, um eine erganzende fachliche Einschatzung zu erhalten. Der Bei-
rat hat sich in nichtoffentlicher Sitzung am 04./05.06.2020 mit dem Vorhaben beschaftigt. Die
Planungen wurden durch die KWL und den Fachbereich 5 vorgestellt. Der Beirat unterstutzt
das stadtische Vorhaben, unterstreicht dessen Notwendigkeit mit Blick auf die Herausforde-
rungen zukunftiger Mobilitatsbedurfnisse und regt eine Programmierung mit vielfaltigen Mobi-
litdts- und Dienstleistungsangeboten an. In seiner Empfehlung bestatigt der Beirat die stadti-
sche planungsrechtliche Bewertung und spricht sich gegen eine Uberschreitung der gegen-
wartigen Gebaudehohe aus. Es wird die Durchfuhrung eines Architekturwettbewerbs unter
Einbezug von Parksystemherstellern vorgeschlagen. Das Protokoll ist als Anlage 2 beige-
fugt.

Der politische Wunsch nach dem Erhalt der 525 Parkplatze lasst sich folglich am bisherigen
Standort nur als Zuschussgeschaft fir die HL realisieren. Wirtschaftlich lieke sich geman
den Ausfuhrungen der KWL nur ein kleineres Systemparkhaus betreiben.

Aus Sicht der Verwaltung wird daher eine Erhéhung der Stellplatze auf der mittleren Wall-
halbinsel durch einen weiteren Systembau empfohlen. Eine solche Ergénzung, im Umfeld
der MUK und ggdf. in Verbindung mit dem Bau einer Mehrzweckhalle, wiirde hdéchstwahr-
scheinlich zeitlich nachgelagert realisiert werden kdnnen. Hiermit ware eine Reaktionsmdg-
lichkeit auf ein sich moglicherweise anderndes Mobilitatsverhalten mdglich. Gut vorstellbar
ist weiterhin, dass durch ein erganzendes Parkhaus direkt auf die langfristig vorgesehene
Aufwertung der Untertrave, zwischen Holstentor und Drehbriickenplatz, Bezug genommen
werden kann.

Die grundsatzliche Machbarkeit eines Systemparkhauses im Umfeld der MUK und in Verbin-
dung mit einer Mehrzweckhalle wird auf Grund der flachenhaften ebenerdigen Stellplatznut-
zung gesehen. Anzunehmen ist, dass eine umfangreiche stadtebauliche Neuordnung des
Bereichs die Aufstellung bzw. Anderung eines Bebauungsplans erfordert.

Derzeit konnen im direkten Umfeld der MUK rund 700 Fahrzeuge abgestellt werden. Diese
werden bereits durch eine Gro3veranstaltung wie einen Kongress alleine lUberbelegt. Aber
auch der Stellplatzbedarf einer ,einfachen“ Abendveranstaltung durfte nicht befriedigt wer-
den, wenn zeitgleich die Parkplatze durch Besucher:innen anderer Veranstaltungen in der
Nahe genutzt werden (z. B. Weihnachtsmarkt, Hanse Kultur Festival). Verkehrsplanerisch
ware die anteilige Verlagerung von Parkplatzen vom Parkhaus Holstentor daher sogar zu
begrifRen. Eine bauliche Umsetzung als (zusatzliches) Systemparkhaus am Standort Wall-
halbinsel erscheint ferner moglich (z. B. als weitere(s) Geschoss(e) Uber den bestehenden
Parkplatzen).

Die Unterbringung des zusatzlichen Stellplatzbedarfs aus einer Mehrzweckhalle und MUK
erscheint ohne groRere, zusatzliche Parkierungsanlagen (groRes Systemparkhaus oder In-
tegration in die Mehrzweckhalle) nicht vor Ort méglich und ist auch grundsatzlich zu hinter-
fragen. Alternativ missten andere Verkehrstrager geférdert werden. Fir letzteren Ansatz
erscheint eine Stadtgrabenbriicke (Rad) und ein massiver Ausbau der OPNV-Angebote
(Bus) auf der Willy-Brandt-Allee zwingend.

Die Verwaltung halt daher im Ergebnis weiterhin daran fest, dass ein wirtschaftlicher Betrieb
des Parkhauses auch unter Abwagung der Bedarfe am Rande der Innenstadt realisierbar
sein muss, um eine dauerhaft hohe Belastung des stadtischen Haushalts zu vermeiden. Da-
her sollte nach den aktuell vorliegenden Entwurfsvarianten maximal die Entwicklung eines
Tiefgeschosses weiterverfolgt werden. Neben der architektonischen Ausbildung und der Un-
terbringung von anderen Mobilitatsleistungen wird die maximale Ausschépfung des Grund-
stlicks unter den gesetzten Rahmenbedingungen Aufgabe des Wettbewerbs sein, um das
Ziel einer moglichst hohen Anzahl an Parkplatzen realisieren zu kénnen.

Zugleich wird die Verwaltung veranlassen, die Mdglichkeiten eines Systemparkhauses auf

der mittleren Wallhalbinsel in Form einer Machbarkeitsstudie zu vertiefen und die Ergebnisse
dem Bauausschuss gesondert vorlegen.
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Anlagen:

1 — Variantenvergleich der KWL
2 — Protokoll 61. Sitzung des Welterbe- und Gestaltungsbeirats3 — Pressemeldung GBR

Senatorin Joanna Hagen
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KWLa

KWL GmbH
Falkenstratte 11 Fon: 0451/79.888 - 0 E-Mail: info@Iuebeck.org
23564 Libeck Fax 0451 /79 888 - 44 Internet: www.kw-luebeck.de

1913 Neubau

PH "Am Holstentor" Stand: 27.10.2020
Ubersicht der Varianten bei gleicher Standzeitannah  me je ca. 50 Jahre, Betrachtungszeitraum 30 Jahre b zw. angen. Finanzierungszeitraum Abl. Nr. 01.13.02
1
Geschéftszeit PP Gesamt- Betrieb & Jahrl.
Verteilung |mit Defizit an KP- | System/ | Baukosten | Baukosteninkl. ~ Baukosten | einnahme | Instandh. je Betrieb & | Annuitat (5%) | Ergebnis | Barwert nach | Barwert nach
Beschreibung KP & DP PP TG je PP Nbk. (netto’ je PP KP+DP PP und Jahr Instandh. 30 Jahre im 1. Jahr 30 Jahren 50 Jahren Anmerkung
Variante 1 eubau Systemparkhaus & zwei herkommliche  Tiefgeschosse KP 482 10.945.000 € 22.707 € 887.753 € 1.000 € 482.000 € 547.250 €| -141.497 -3.035.614 55.342|deutlich hohere Betriebskosten
Sytemparkbau ohne Technikraume, Fahhradabstell, ... 362 5% 312 12.500 € 3.900.000 € durch Tiefgeschosse;
Anteil herk. Tiefgeschosse DP 170 38.500 € 6.545.000 €
Ruckbau Bestandsbau inkl. Bestandstiefgeschosse 120 500.000 €
aktuell Stellplatzbreite je 2,50m, keine Fahrradstp. u. Peripheriraume Bauordnungsrechtlich
in aktuellem B-Plan_darstellbar
Variante 2 eubau Systemparkhaus ohne TG, weniger St ellplatze KP 390 5.625.000€ 14.423€ 829.933 € 750 € 292.500 €| 281.250 € 256.183 5.496.035 9.590.102
Sytemparkbau ohne Technikraume, Fahhradabstell, ... 293 16% 390 12.500 € 4.875.000 €
Riickbau und Verfiillung Bestandsbau DP 750.000 € Héhentiberschreitung
aktuell Stellplatzbreite je 2,50m, keine Fahrradstp. u. Peripheriraume 97 ca. 1,50 bis 2,00m
Variante 3 eubau Systemparkhaus & ein herkémmliches Tiefgeschoss KP 397 7.797.500 € 19.641¢€ 835.321 € 950 € 377.150 € 389.875 € 68.296 1.465.193 4.955.459|deutlich hohere Betriebskosten
Sytemparkbau ohne Technikraume, Fahhradabstell, ... 298 15% 312 12.500 € 3.900.000 € durch Tiefgeschosse;
Anteil PP im herkdmmlichen Tiefgeschoss DP 85 38.500 € 3.272.500 €
Anteiliger Rickbau und anteilige Verfiillung Bestandsbau 99 625.000 €
aktuell Stellplatzbreite je 2,50m, keine Fahrradstp. u. Peripheriraume Bauordnungsrechtlich
in B-Plan darstellbar
Variante 3a  Neubau Systemparkhaus & ein herkémmliche s Tiefgeschoss KP 485 9.157.500 € 18.881€ 889.297 € 900 € 436.500 € 457.875 € -5.078] -108.940 3.340.386|deutlich hohere Betriebskosten
Sytemparkbau ohne Technikraume, Fahhradabstell, ... 364 5% 390 12.500 € 4.875.000 € durch Tiefgeschosse;
Anteil PP im herkémmlichen Tiefgeschoss DP 95 38.500 € 3.657.500 €
Anteiliger Riickbau und anteilige Verfiillung Bestandsbau 121 625.000 €
aktuell Stellplatzbreite je 2,50m, keine Fahrradstp. u. Peripheriraume Hohentiberschreitung
ca. 1,50 bis 2,00m
Variante 4 eubau Systemparkhaus ohne TG KP 312 4.650.000 € 14.904 € 741.747 € 750 € 234.000 €| 232.500 € 275.247 5.905.028 9.772.957|Bauordnungsrechtlich
Sytemparkbau ohne Technikraume, Fahhradabstell, ... 234 30% 312 12.500 € 3.900.000 € in aktuellem B-Plan darstellbar
Rickbau und Verfillung Bestandsbau DP 750.000 €
Stellplatze ggf. ortlich verlagern 78

aktuell Stellplatzbreite je 2,50m, keine Fahrradstp. u. Peripheriraume

Variante KPx

leubau Systemparkhaus ohne TG KP 223 3.537.500 € 15.863 € 648.659 € 750 € 167.250 €| 176.875 €] 304.534 6.533.334 10.127.298|Bauordnungsrechtlich
Sytemparkbau ohne Technikraume, Fahhradabstell, ... 223 33% 223 12.500 € 2.787.500 € in aktuellem B-Plan darstellbar
Ruickbau und Verfiillung Bestandsbau DP 750.000 €

Stellplatze ggf. ortlich verlagern 0

aktuell Stellplatzbreite je 2,50m, keine Fahrradstp. u. Peripheriraume

KWL, 27.10.2020
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Parkhaus Am Holstentor

Bauherr: Hansestadt Libeck (KWL) Kurzbeschrelbung

Adresse: WallstraBe 4 Ein Neubau soll das Bestandsparkhaus am Holstentor,
zwischen Wall- und PossehlstraBe auf der siidlichen Wall-
halbinsel, ersetzen. Anlass sind irreparable Bauschaden,
die bereits eine mittelfristige Nutzung ausschlieBen. Ziel

Planungsrecht
8 ist ein an selbiger Stelle platzierter Systembau ohne Unter-
eschosse, mit moglichst gleicher Stellplatzzahl.
x | qualifizierter Bebauungsplan § 34 BauGB 8 & & P
Erhaltungssatzung Gestaltungssatzung Planerische Herausforderung ist die Integration des Ver-
kehrsbauwerks in den sensiblen Ort, der durch zahlreiche
x | Bauvoranfrage Bauantrag Baudenkmale geprégt ist und einen wichtigen Erholungs-

und Griinraum fiir die angrenzende Altstadtinsel bildet. Zu-
dem liegt das Vorhaben im Bereich der Pufferzone mit be-
Bauberatung: deutenden Blickbeziehungen auf das UNESCO-Welterbe.
Planungsrechtliche Hinweise: Befreiungen sind zu priifen.

Bauordnungsrechtliche Hinweise:

UNESCO-Welterbe

UNESCO Kernzone x | UNESCO Pufferzone

x | UNESCO Sichtachse

Denkmalschutz betroffen

Denkmalrechtliche Hinweise:

Das Vorhaben liegt in unmittelbarer Nahe zu verschiedenen Baudenkmalen (u.a. Holstentor,
Puppenbriicke).

x | Erstvorstellung

Wiedervorstellung vom ...

Luftbild

Hansestadt Liibeck | 60. Sitzung Welterbe- und Gestaltungsbeirat | Seite 1
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Parkhaus Am Holstentor

Bauherr: Hansestadt Libeck (KWL)
Adresse: WallstraBe 4

Ausgangslage

Das Parkhaus am Holstentor, gelegen auf der siidlichen Wallhalbinsel, erfiillt eine fiir die Liibe-
cker Alstadt (UNESCO-Welterbe) wichtige verkehrliche Funktion. Neben Tagestouristen und Alt-
stadtbesuchern nutzen das Parkhaus Hoteliers und Gastronomen, die hier Stellpldtze fir Kunden
und Beschéftigte nachweisen. Aktuell werden am Standort 525 Stellpldtze angeboten.

Das Bestandsbauwerk stammt aus dem Jahr 1991 und wurde seinerzeit mit dem BDA-Preis
Schleswig-Holstein pramiert (Architekten Amorelli/Tran Viet/Zadeh). Es fligt sich mit 2 Unter-
geschossen, 3 oberirdischen Geschossen sowie einem offenen Parkdeck zurlickhaltend in den
Bereich der Wallhalbinsel (Pufferzone Welterbe) ein und respektiert benachbarte Baudenkmale
wie die Holstentorhalle.

Hansestadt Libeck | 60. Sitzung Welterbe- und Gestaltungsbeirat | Seite 2
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Das Parkhaus befindet sich im Eigentum der Hansestadt Liibeck und wird durch die stadtische
Tochter KWL GmbH betrieben.

Ziel

Vor dem Hintergrund weitreichender Baumangel (alkalitreibender Baustoff, Bewehrungsdefizite)
und einhergehender hoher Betriebs- und Instandhaltungskosten war zwingender Handlungsdruck
gegeben. Die Fachbereich Planen und Bauen der Hansestadt Lubeck hat daher in seiner Eigentu-
merrolle die Biirgerschaft im August 2019 um eine Richtungsentscheidung gebeten. Urséchlich
fur diese Beteiligung der Politik war, dass eine Ertlichtigung als auch eine Komplettsanierung im
Zuge einer Detailbestandsaufnahme und Baugrunduntersuchung als nicht zu verfolgen bewertet
worden sind.

Daraufhin hat die Birgerschaft beschlossen, das Bauwerk abzubrechen und durch ein neues
Parkhaus zu ersetzen. Im Januar 2020 hat der Hauptausschuss der Hansestadt Liibeck die kurz-
fristige Sicherung des Bestandsgebdudes beschlossen. Aktuell ist das Parkhaus geschlossen,
um die SicherungsmaBnahmen durchzufiihren. Es wird damit eine Restnutzungsdauer von drei
Jahren ermdglicht. Bis dahin muss die Planung eines Ersatzbaus abgeschlossen sein.

Zielsetzung ist die Entwicklung eines Systemparkhauses, um Herstellungskosten geringzuhalten
und kurze Bauzeitfenster zu ermdglichen. Die aktuelle Zahl von 525 Stellplatzen soll - mit Blick
auf das Ziel einer Verkehrsberuhigung der Altstadtinsel - beibehalten werden. Es ist weiter eine
Anpassung an heutige Standards notwendig, wonach u.a. Stellplatzbreiten von 2,50 bis 2,70 m
vorgesehen sind. Ferner sind die Installation eines Aufzugs, einer Fahrradstation mit Verleihsys-
tem sowie o6ffentliche sanitére Anlagen geplant.

Die Systembauweise erfordert eine Herstellung ohne Ausbildung von Untergeschossen, was
eine optimierte Ausnutzung der Flachen und eine gewisse Hohenentwicklung zur Folge hat. Zu
beantworten ist, wie eine gelungene stiadtebauliche Integration in den sensiblen Ort aussehen



Parkhaus Am Holstentor

Bauherr: Hansestadt Libeck (KWL)
Adresse: WallstraBe 4

kann und wie hierbei ein sensibler Umgang mit den angrenzenden Baudenkmalen erfolgt. Zu-
gleich bildet die Aufrechterhaltung der wertvollen Blickbeziehungen von den westlich gelegenen
Wallanlagen auf das Welterbe - aber auch vom Welterbe aus auf die Wallhalbinsel - eine zentrale
Aufgabenstellung.

In einem ersten Planungsschritt sollen stadtebauliche und architektonische Rahmenbedingun-
gen fiir das Vorhaben definiert werden: Welche Bauweisen empfehlen sich? Welche Fluchten und
Abstande sind maBgebend? Wie kann eine Hohenentwicklung mit den vorliegenden Belangen in
Einklang gebracht werden? Welche Anforderungen sind an die Architektur selbst und die Fassa-
denentwicklung zu formulieren?

Hansestadt Libeck | 60. Sitzung Welterbe- und Gestaltungsbeirat | Seite 3
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Als Diskussionsgrundlage dient eine technische Untersuchung von Systembauweisen, erstellt
durch die KWL (stadt. Tochtergesellschaft). Die Unterlagen erlauben anhand von Grundriss-/
Lagepldnen sowie Geldndeschnitten eine Einschatzung zur Grundstiicksausnutzunug und H&-
henentwicklung, die zugleich einen Riickschluss auf die Zielerreichung der Stellplatzzahl gewdhrt.

Im Zuge der Vorplanungen wurde ersichtlich, dass eine stiddtebaulich vertragliche Umsetzung
ohne Untergeschosse einer gewissen Stellplatzreduzierung bedarf. Da, wie eingangs erdrtert,
dem Vorhaben eine wichtige Bedeutung hinsichtlich der Erreichung der verkehrspolitischen Ziele
zukommt, ist eine solche Reduzierung gleichwohl nur begrenzt vorstellbar. Desweiteren wird die
Installation eines Dachabschlusses ausgeschlossen, da dies eine nicht vertertbare Héhenent-
wicklung zur Folge hétte.

Planungsrechtliche Situation

Es besteht ein rechtskréftiger Bebauungsplan (Nr. 01.71.01), welcher eine entsprechende Park-
hausnutzung vorsieht. Die hierflir ausgewiesenen Flachen sind weitestgehend mit dem Bestands-
gebdude deckungsgleich. Die Briistungshdhe ist auf 13,00 m festgesetzt und darf fiir technische
Aufbauten und Uberdachungen um max. 3,0 m uberschritten werden. Der Bestandsbaukorper
entspricht den Festsetzungen. Fiir einen Neubau sind Befreiungen insbesondere mit Blick auf die
Hohenentwicklung anzunehmen.

Die 6stlich neben dem Bestandsparkhaus verlaufende Baumallee soll erhalten und als solche in
die Planungen integriert werden. Die nérdlich und norddstlich liegenden historischen Geb&ude
(u.a. Holstentorhalle) sind in die Denkmalliste eingetragen und als Einzeldenkmale geschiitzt.
Inwiefern mit dem Neubau eines Parkhauses eine teilweise ,Freistellung” der Holstentorhalle
zu verfolgen ist, ist zu priifen. Ebenso ist zu kléren, ob eine Anlehnung an historische Fluchten
entlang der WallstraBe oder PossehlstraBe erfolgen soll.



Parkhaus Am Holstentor

Bauherr: Hansestadt Liibeck (KWL)
Adresse: WallstraBe 4

Der Standort siidliche Wallhalbinsel selbst ist Bestandteil der Pufferzone des UNESCO-Welterbe
sLibecker Altstadt“, wonach Vorhaben hinsichtlich negativer Auswirkungen auf das Welterbe
besonders zu priifen sind. Die ErschlieBung des Vorhabens ist auch zukiinftig von Stiden aus zu
denken; eine Zu- und Abfahrt zur PossehlstraBe wird nicht gesehen.

Planungsverfahren

Die weiterfiihrenden Planungen werden an ein qualifiziertes Biiro ausgeschrieben. Gegenstand
des Verfahrens wird ein Fassadenwettbewerb. Der Betrieb erfolgt auch zukiinftig durch die KWL.
Ein Baubeginn ist fiir die Jahre 2023/ 2024 angestrebt.

Projektmappe: Gegentiiberstellung Varianten | bis V (Lageplan, Grundrisspldne, Gebdude- und Ge-
landeschnitte); Auszug BP Nr. 01.71.01; Fotodokumentation.

Hansestadt Liibeck | 60. Sitzung Welterbe- und Gestaltungsbeirat | Seite 4
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Parkhaus Am Holstentor

Bauherr: Hansestadt Liibeck (KWL)
Adresse: WallstraBe 4

Protokoll

Das bestehende Parkhaus am Holstentor muss aus bautechnischen und wirtschaftlichen Griin-
den abgetragen und durch ein neues Parkhaus ersetzt werden. Die volumetrischen Vorstudien
zeigen eindeutig, dass der in Erwagung gezogene Neubau die bestehende Gebdudehdhe nicht
Uberschreiten darf.

Dieses Beratungsergebnis ergibt sich aus einer Vielzahl von Parametern, die diesen besonderen
Ort mit seiner gestaltpragenden und bereits weit zuriickliegenden Nutzung als Teil der Liibecker
Wallanlagen kennzeichnen und die zu erhalten sind. Dazu gehoren:

1. ein landschaftlich gepragter Griinraum, der durch seine besondere gartnerische Gestaltung
ein zentraler Ort in Libeck geworden ist

2. die Sichtbeziehungen, die den Blick tber die Bebauung der Wallanlage hinaus, zum UNESCO-
Weltkulturerbe der Stadtinsel und ihren Kirchtiirmen weiterhin zu ermdglichen ist

3. die Einhaltung eines maBstablichen GroBen- und Hohenverhéltnisses des Neubaus zu den
denkmalgeschiitzten solitdren Gebaude der Nachbarschaft (700-Jahrfeierhalle, Kontorhaus,
uvm.)

Votum

Grundsatzlich erscheint dem Rat die Erarbeitung zweier denkbarer und zugleich gegensatzlicher
Entwurfsstrategien zur Losung dieser sensiblen Bauaufgabe in gestalterischer Hinsicht verfol-
gungswert und unabdingbar zu sein. Zum einen eine landschaftlich gepragte Entwurfsidee, die
das Parkhaus als Teil des Landschaftsraums in die Wallanlagen bettet. Zum anderen eine mehr
hochbauliche, die ein weiteres autonomes architektonisches Objekt in Analogie zu den heute
dort bestehenden ehemaligen, von ihrer Typologie als Neben- oder Lagergebdude ausformu-
lierten Gebdude vertieft. Das geeignete Instrument hierfiir ist die Auslobung und Durchfiihrung
eines Architekturwettbewerbes, der die Mdglichkeit bietet die unterschiedlichen Ansétze ver-
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gleichend zu untersuchen und die Frage nach der richtigen Platzierung und Ausrichtung eines
Parkhausneubaus beantwortet. Die Beteiligung von Parksystemherstellern bei dem Verfahren
konnte hilfreich sein.

Bei Festschreibung der Maximalhéhe auf den heutigen Bestand und unter Beibehaltung der An-
sicht, dass Untergeschosse nicht mehr realisiert werden sollen, reduziert sich die Gesamtzahl
der Stellplatze zwangslaufig. Denkbar wére eine ,Mischbauweise® mit der Weiternutzung und
Transformation der bestehenden Untergeschosse oder einem Neubau derselben, um darauf das
Parken in einer Systembauweise zu etablieren. Von einem reinen Fassadenwettbewerb réat der
Welterbebeirat ab.

Der Rat spricht sich ferner dafiir aus, dass an einer zukunftszugewandten, zeitgemaBen Program-
mierung des Neubaus bezlglich seiner Nutzung weitergearbeitet werden kénnte. Mit seiner Lage
zwischen Hauptbahnhof und Busbahnhof von Liibeck und der Innenstadt, hatte der Standort
deutliche Potenziale fiir einen so genannten ,mobility hub“, der ein StrauB von Mobilitéts- und
Dienstleistungskonzepten anbieten kdnnte, als das bloBe Abstellen des ruhenden Individualver-
kehrs. Mit carsharing-Modellen, storage, alternativen Fortbewegungsangeboten jenseits von
PKWs kdnnte es gelingen einen Mehrwert und eine belebte Frequenz an diesem besonderen Ort
und seiner einmaligen Lage zu schaffen.

Sprecherin: Prof. Petra Kahlfeldt
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Hansestadt LUBECK ™

Presse

Presse / Pressemeldungen

Veroffentlicht am 25.06.2020

Welterbe- und
Gestaltungsbeirat berat
Lubecker Bauprojekte per
Videokonferenz

Architektenwettbewerb zur Entwicklung des
ehemaligen Ford-Lorenzen-Gelande - Parkhaus
Holstentor und Zukunft Beckergrube diskutiert

Die 60. Sitzung des Welterbe- und Gestaltungbeirats wurde bedingt durch die
Kontaktbeschrankungen (Covid-19-Pandemie) am 4. und 5. Juni 2020 erstmalig
in einem digitalen Umlaufverfahren mit Videokonferenzen nicht-6ffentlich
organisiert. ,Der direkte Austausch mit den Kolleg:innen in Libeck ist naturlich
nicht zu ersetzen. Aber die Videokonferenzen haben doch erfreulich gut
funktioniert”, dulBert sich der Beiratsvorsitzende Prof. Springer positiv Uber die
Organisation.

Im Fokus standen die Planungen des Finanzdienstleister Hypoport SE, der auf
dem ehemaligen Ford Lorenzen Geldnde am Lindenteller einen neuen Standort
entwickeln mdchte, der geplante Parkhausneubau am Holstentor sowie der
Verkehrsversuch Beckergrube. Diesmal hat der Beirat keine konkreten Entwurfe
diskutiert, sondern sich mit den Planungsprozessen und den planerischen
Vorgaben befasst.
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Wie gewohnt wurde fachlich intensiv diskutiert. So begruf3t der Beirat die
Entwicklung der brachliegenden Flachen am Lindenteller, verdeutlicht aber
zugleich, dass dem Ort als Eingangstor zur Lubecker Altstadt ein grofR3es Gewicht
zukommt. Es ist im Rahmen eines Wettbewerbs durch Architekten und
Landschaftsplaner herauszuarbeiten, wie ein Campusgebaude mit attraktiven
offentlichen Freiflachen und einer Aktivierung des Uferbereichs
zusammenzufuhren ist. Seitens der Hypoport SE finden die Empfehlungen eine
positive Resonanz. Der Wettbewerb soll mdglichst noch dieses Jahr ausgelobt
werden.

Kontrovers haben die Beirate den Neubau des Parkhauses am Holstentor
bewertet. Der Bauausschuss hat beschlossen, dass das Bestandsbauwerks aus
bautechnischen und wirtschaftlichen Grinden durch einen Neubau zu ersetzen
ist. Die Planungen der Stadt, hier weiterhin eine grol3e Stellplatzzahl anzubieten,
werden unterstutzt. Es ist wichtig, dass zur Entlastung der Altstadt zukunftig
attraktive Angebote fur Autofahrer vorhanden sind. Gleichwohl wird das
Vorhaben mit Blick auf die Geb&udehdhe kritisch bewertet. Eine Uberschreitung
der bisherigen Hohe des Bauwerks wird abgelehnt. Der Beirat begrindet dies
mit den wertvollen Sichtbeziehungen von den Wallanlagen auf die Altstadt, die
es unbedingt zu bewahren gilt, und der Einhaltung eines angemessenen
stadtebaulichen Mal3stabs gegenuber der Holstentorhalle.

+Architektonisch sind sowohl eine landschaftlich gepragte Entwurfsidee als auch
ein autonomes Gebdude, in Analogie zu den typischen Neben- oder
Lagergebdude auf den Wallhalbinseln, denkbar. Dass eine gute Losung moglich
ist, zeigt das heutige Parkhaus, welches durch die Ausbildung von
Untergeschossen architektonisch gut geldst ist und hierfur auch einen
Architekturpreis erhalten hat”, erklart Prof. Springer. Fir die weiteren Planungen
wird ein Wettbewerb empfohlen, in dem sich Architekten und
Parkhausentwickler zusammenfinden. AuRerdem ist es den Experten ein
Anliegen, dass das Thema Mobilitat grundlegend neu gedacht wird. Die Lage
zwischen Hauptbahnhof und Altstadt verlangt geradezu einen ,Mobility Hub”,
der ein Spektrum an Mobilitatsleistungen mit Sharing-Modellen und
Serviceangeboten vorhalt.

In diesem Sinne erachtet der Beirat ebenfalls die stadtischen Uberlegungen zur
Beckergrube zielfUhrend. Der Stadtraum ist fur das Experiment eines
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Verkehrsversuchs gut geeignet. Fur die langfristige Neugestaltung ist der
Stadtraum allerdings einer gestalterischen Gesamtregie zu unterwerfen. Eine
kommerzielle Uberformung sollte vermieden werden. Es wird der Stadt
empfohlen, die Beckergrube alternativ zu denken und durch unterschiedliche
Zonierungen die bestehende Linearitat aufzubrechen. Die Stral3enbreite erlaubt
die Ausbildung von gréfReren Platzen und kann verschiedene Mdblierungen gut
vertragen. Wichtig ist dem Beirat, dass keine ,Vorgarten” entstehen, sondern ein
vernunftiges Verhaltnis von Gastronomie und 6ffentlichen Freiflachen. Hierzu
sind eine rechtlich gelingende und politisch getragene Idee fur die
Verkehrsregelung und die Fortsetzung der Beteiligungsmaoglichkeiten
entscheidende Voraussetzungen.

Fur alle beratenen Vorhaben ist vereinbart, dass in den anstehenden
Sitzungsterminen eine erneute Vorstellung angestrebt wird, um eine intensive
Begleitung dieser fur die Hansestadt Lubeck wichtigen Entwicklungen zu
ermoglich. Die 61. Sitzung des Welterbe- und Gestaltungsbeirats ist fur Anfang
September geplant, dann hoffentlich wieder gemeinsam in Lubeck. +++
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TOP 5.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09499

offentlich

Liibeck, 05.11.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.000.3 - Digitalisierung, Organisation und Strategie

Bearbeitung: Stefan Ivens (E-Mail: stefan.ivens@luebeck.de Telefon: 122-1515)

Vergabe zur Konzeption und Aufbau der Medienwerkstatt der Han-
sestadt Lubeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
30.11.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Birgermeister wird berechtigt, die TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH mit
der Konzeption und dem Aufbau (einmalig 92.400 Euro netto) einer Medienwerkstatt (Rah-
menkonzeptes der Digitalen Strategie (V0O/2020/08509)) in Form eines Inhousegeschafts
gemal des Rahmenvertrags Uber Dienstleistungen im Bereich Verwaltungsmodernisierung
(Digitalisierung) und Standortentwicklung (Smart City) (VO/2020/09263) zu beauftragen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.000.1 - Stabsstelle Datenschutz Zustimmung
1.110 - Personal Zustimmung
1.201 - Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 - Recht keine rechtlichen Bedenken
4.401 - Schule und Sport Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begriindung:
Die Medienwerkstatt befasst sich zunachst
primar mit Erwachsenenbildung von Leh-
rer:innen und Verwaltungsmitarbeitenden
Die Malinahme ist: neu

X | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Seite: 1/4
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Finanzielle Auswirkungen: X'| Ja (Am 17.11.2020 wurden die bendtigten
Mittel per Gberplanmafiger Bewilligung ge-
ordnet.)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung steht Liibeck vor grof3en Herausfor-
derungen bei der Bewaltigung des gesellschaftlichen und digitalen Wandels.

Die digitale Transformation ist ein Veranderungsprozess: Moderne Technologien zum Daten-
und Informationsaustausch verandern das alltdgliche Leben von uns allen. Diese neue
Technologien erfordern neue Kompetenzen — im Alltag und vor allem auch in der Arbeitswelt.
Die Chancen und Risiken gilt es zu erkennen, zu verstehen und zu nutzen, um diesen Wan-
del erfolgreich gestalten zu kénnen.

Um die Medienkompetenz der Birger:innen zu erhéhen, benétigt die Hansestadt ein zentra-
les Weiterbildungszentrum fur Medienkompetenz. Diese Medienwerkstatt soll ma3geschnei-
derte Angebote flr verschiedene Zielgruppen anbieten, darunter Lehrkrafte (als Multiplika-
tor:innen), Beschaftigte im ,Konzern Hansestadt Libeck®, Schiler:innen und Blrger:innen.
Das Angebot soll Schulungen zum Umgang mit digitalen Medien im Unterricht, im Arbeitsle-
ben und im Alltag enthalten. Die Trainings sollen sowohl in Prasenz als auch online oder
hybrid bzw. blended stattfinden. Daflir sollen diverse Kooperationen geschlossen werden,
u.a. mit dem IQSH, Joint Innovation Lab, Universitat Libeck, Technische Hochschule Liibeck
und dem Bereich Volkshochschule Libeck.

Die Hansestadt Libeck sieht die Vermittlung der Medienkompetenz als essenzielle Anforde-
rung, um die digitale Transformation zu meistern und allen Bevélkerungsgruppen Teilhabe
zu ermoglichen. Menschen sollen befahigt werden, digitale Technik und Medien sinnvoll zu
nutzen. Auch Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie digitalen Souvera-
nitat sollen Berlcksichtigung fligen.

Strategisches Ziel der Medienwerkstatt ist die Befahigung der Lehrkrafte, der Mitarbeitenden
im Konzern Hansestadt Libeck und der Biirger:innen, sich im digitalen Zeitalter gut zurecht
zu finden. Dazu gehort neben dem sicheren Umgang mit digitalen Medien auch das Verste-
hen des digitalen Wandels sowie dessen Chancen und Risiken. Wesentlich ist aulRerdem ein
Angebot fiir diejenigen zu schaffen, die bisher keinen oder nur eingeschrankten Zugang zu
digitalen Medien haben.

Die digitale Transformation erfordert eine sehr breit aufgestellte Kompetenzentwicklung der
Menschen, damit auf die digitalisierungsbedingten Veranderungen innerhalb von Arbeitspro-
zessen und anderen Tatigkeiten kompetent reagiert werden kann. Es sind zum einen Kennt-
nisse Uber digitale Technik, aber vor allem auch digitale Schlliisselkompetenzen von hoher
Bedeutung. Dies umfasst soziale und persénliche Kompetenzen, aber auch grundsatzliche
Problemlésungskompetenz. Dies sind die Fahigkeiten, bei denen der Mensch weiterhin den
Maschinen gegenlber im Vorteil ist und bleibt. Wichtig ist zudem, dass mit der digitalen
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Transformation verbundene neue gesundheitliche Belastungen (z.B. gestiegene geisti-
ge/psychische Belastungen) ebenfalls im Rahmen in den Fokus genommen und Gber Kom-
petenzerweiterung minimiert oder im Idealfall ausgeschlossen werden.

Die TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH soll aus diesem Grund die Dienstleis-
tung erbringen, fur die Hansestadt Llibeck eine Medienwerkstatt zu konzeptionieren und auf-
zubauen, um vielfaltige Bildungsangebote zum Thema Digitalisierung fiir diverse Zielgruppen
zu ermoglichen.

Bereits im Rahmenkonzept zur Digitalen Strategie der Hansestadt Lubeck (V0O/2020/08509)
ist eine Medienwerkstatt vorgesehen. Nach dem positiven Forderbescheid des Bundesminis-
terium des Innern im Rahmen des Forderwettbewerbs ,Modellprojekte Smart City“ bendtigt
die Hansestadt Libeck jetzt die Begleitung der Smart City Aktivitaten und technischen Inno-
vationen durch kontinuierlichen und breit gestreuten Wissensaufbau.

Dazu ist ein Konzept nétig, das es ermdglicht diese Kompetenzen nachhaltig in der Libecker
Bevdlkerung zu verankern. Das Konzept soll die Recherche, Planung und Bereitstellung der
Infrastruktur der Medienwerkstatt beinhalten. Raumlichkeiten missen gefunden werden und
auf die geplante Nutzung vorbereitet und angepasst werden. Die Raume missen mit einer
lernférderlichen Ausstattung versehen werden, dazu gehéren neben Mdbeln auch die nétige
Soft- und Hardware. Ebenso muss eine digitale Lernplattform geschaffen werden. Diese
muss ausgewahlt, eingerichtet und vorbereitet werden, bevor sie mit Lehrinhalten besttckt
werden kann. Die Angebote sollen auch unter Bertcksichtigung der Corona-Pandemie nutz-
bar sein, also sowohl mit entsprechenden Hygienekonzepten fir die Raumlichkeiten als auch
mit der notwendigen Technik (Hardware, Video- und Tongerate sowie Software) ausgestattet
sein fur hybride Veranstaltungen, Blended-Learning und reine Online-Kurse, sowohl in Echt-
zeit als auch abrufbar. Dazu gehéren Nutzerkonzepte und Buchungssysteme, jeweils unter
Beachtung des Datenschutzes.

Weiterhin soll das Konzept eine Entwicklung des Curriculums enthalten. Vielfaltige Ausbil-
dungsinhalte mussen flr verschiedene Zielgruppen geplant und aufeinander abgestimmt
werden. Die Bedarfe der Zielgruppen sind zu erfassen.

Wenn die zu vermittelnden Inhalte feststehen und organisiert sind, missen Dozent:innen fur
die Vermittlung der Inhalte recherchiert, rekrutiert und gebrieft werden. Dazu soll auf Lehrko-
operationen zuruckgegriffen werden, um Effizienzen in der Erstellung und Durchflihrung zu
erreichen.

Durch die Planung und den Aufbau der Medienwerkstatt wird nicht nur der digitale Wandel
ermaoglicht, sie ist auch die Basis daflr das Bildungsniveau der Bevolkerung nachhaltig zu
erhohen.

Leistungsbausteine im Rahmen der Konzeptentwicklung:

Leistungsbaustein 1: Bereitstellung der Infrastruktur

Die fur die Medienwerkstatt identifizierten Raumlichkeiten werden auf die Nutzung durch die
Medienwerkstatt vorbereitet. Dies umfasst die Recherche, Planung und Konzeption der
Ausstattung sowie die Umsetzung der Raume mit entsprechenden Mdbeln. Parallel zur
raumlichen Ausstattung muss auch die Ausstattung mit der nétigen Soft- und Hardware si-
chergestellt werden. Die IT-Infrastruktur fur die Raumlichkeiten und die digitale Plattform
mussen ausgewahlt, eingerichtet und flr die Bestlickung mit Lehrinhalten vorbereitet wer-
den. Die Angebote sollen auch unter Bertlicksichtigung der Corona-Pandemie nutzbar sein,
also sowohl mit entsprechenden Hygienekonzepten fur die Raumlichkeiten als auch mit der
notwendigen Technik (Hardware, Video- und Tongerate sowie Software) ausgestattet sein
fur hybride Veranstaltungen, Blended-Learning und reine Online-Kurse, sowohl in Echtzeit
als auch abrufbar. Dazu gehdren Nutzerkonzepte und Buchungssysteme, jeweils unter Be-
achtung des Datenschutzes.

Leistungsbaustein 2: Entwicklung eines Lehrprogramms
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Die Medienwerkstatt stellt den unterschiedlichen Zielgruppen vielfaltige Ausbildungsinhalte
zur Verflgung. Diese missen entwickelt werden. In einem ersten Schritt wird dazu die Lehr-
strategie gemeinsam entwickelt, auf deren Basis dann in einem zweiten Schritt konkrete
Lehrinhalte abgestimmt und geplant werden. Auf Basis der ausgewahlten Lehrinhalte werden
einzelne Lehrmodule und ein Curriculum entwickelt und terminlich abgestimmt. Es werden
Hauptzielgruppen identifiziert und das Curriculum entsprechend deren Bedarfe angepasst.
Leistungsbaustein 3: Entwicklung des Dozentenpools

Wenn die zu vermittelnden Inhalte feststehen und organisiert sind, missen Dozent:innen fur
die Vermittlung der Inhalte recherchiert, rekrutiert und gebrieft werden. Dazu soll auf Lehrko-
operationen zurlickgegriffen werden, um Effizienzen in der Erstellung und Durchfiihrung zu
erreichen. Diverse Kooperationspartner werden identifiziert und mogliche Formen der Zu-
sammenarbeit gepruft.

Zusammenarbeit mit der TraveKom:

Die Vergabe des Auftrages an die TraveKom auf Grundlage des Rahmenvertrags tber
Dienstleistungen im Bereich Verwaltungsmodernisierung (Digitalisierung) und Standortent-
wicklung (Smart City) (VO/2020/09263) ist sinnvoll, weil die TraveKom bereits Uber detaillier-
te Kenntnisse Uber die Digitale Strategie der Hansestadt Libeck verfiigt und die Besonder-
heiten der Verwaltung bereits kennt. Wesentlich sind jedoch direkte Synergieeffekte im Be-
reich Digitale Schule (V0O/2020/09099 / VO/2020/09089). Hier Gibernimmt die TraveKom die
Auswahl und Auslieferung der technischen Gerate und stellt das Schul-IT-Support-Team.
Zusatzlich verfugt die TraveKom Uber den EnergieCluster Digitales Lubeck e.V. Uber direkte
Verbindungen zu Experten der analogen und digitalen Lehre, namlich der Universitat zu LU-
beck, der Technischen Hochschule Libeck sowie zur Verwaltung der Hansestadt Liibeck in
Form des Fortbildungszentrums und der Volkshochschule. Mit einer Vergabe an die Trave-
Kom gelingt es Planung und Umsetzung mit einem Partner zu realisieren und so Synergien
im Betrieb zu nutzen, indem auf bestehenden Infrastrukturen des Stadtwerke Konzerns (z.B.
Gebaudereinigung oder Catering) zurtick gegriffen werden kann. Vor diesen Hintergriinden
ist die Leistungserbringung durch die TraveKom sowohl im Hinblick auf die Synergie-Effekte,
als auch aufgrund der ausgehandelten Vergltungssatze (§ 6) im Rahmenvertrag Giber
Dienstleistungen im Bereich Verwaltungsmodernisierung (Digitalisierung) und Standortent-
wicklung (Smart City wirtschaftlich.

Finanzierung:

Malinahme: Betrag Quelle

Konzeption und Aufbau der 109.956,00 Euro Produkt Strategie und Inno-
Medienwerkstatt der Hanse- | (brutto) vation

stadt Lubeck

Anlagen:

Burgermeister Jan Lindenau
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09534

offentlich

Liibeck, 17.11.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Nina Jakubczyk (E-Mail: nina.jakubczyk Telefon: 122-4334)

Sonderhilfeprogramm "Strukturerhalt Kultur II"
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
23.11.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
30.11.2020  Ausschuss fur Kultur und Denkmalpflege  Offentlich zur Vorberatung
08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
28.01.2021 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Biurgermeister wird beauftragt, das Corona-Sonderhilfeprogramm der Hansestadt
Libeck ,Strukturerhalt Kultur 11“ gem. Anlage 1 umzusetzen.

2. Es wird ein Betrag von bis zu 650.000 Euro zur Linderung finanzieller Schaden, die ur-
sachlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, bewilligt. Die haushalts-
maRige Ordnung ist mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 unverztglich herzu-
stellen.

3. Dem Ausschuss fiir Kultur und Denkmalpflege wird nach Abschluss des Antrags- und
Bewilligungsverfahrens uber den Umfang der beantragten und gewahrten Hilfen berich-

tet.
Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
1.300 Recht zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Fir die Soforthilfe ist keine Betroffenheit
gegeben.
Die Malinahme ist: neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:
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Finanzielle Auswirkungen: X | Ja
Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Auf der gemeinsamen Sondersitzung des Hauptausschusses und Ausschusses fur Kultur
und Denkmalpflege am 29. Juli 2020 wurde einstimmig die V0O/2020/08963-01 ,Sonderhilfe-
programm ,Strukturerhalt Kultur“ geandert beschlossen. Private Kultureinrichtungen und
Kulturvereine in Libeck konnten seitdem rlckwirkend — sofern forderfahig — fur die Monate
Marz bis August 2020 freiwillige Unterstitzungshilfe durch die Hansestadt Libeck zur Siche-
rung ihrer strukturellen Existenz erhalten.

In 2021 sollen neue Finanzmittel fir eine zweite Férderphase im Rahmen von ,Strukturerhalt
Kultur 11“ verwendet werden, um weiterhin die vielfaltige Kulturlandschaft Liibecks zu erhalten
und erganzend zu den unterschiedlichen Kulturhilfeprogrammen des Bundes und des Lan-
des bereitzustellen. Auerdem sollen existenzbedrohende Liquiditatsengpasse aufgrund der
Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden MalRnahmen zur Ein-
dammung abgemildert werden. Die neuen Haushaltsmittel kdnnen erst mit Inkrafttreten der
Haushaltssatzung 2021 fir dieses Programm bereitgestellt werden. Parallel wird mit dieser
Vorlage die dafur erforderliche politische Willensbildung herbeigefihrt, um mit Abschluss des
Antragsverfahrens Mitte Februar 2021 zligig Gelder auszahlen zu kénnen.

Anlagen:

Konzept Sonderhilfeprogramm ,Strukturerhalt Kultur II*

Blrgermeister Jan Lindenau
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Strukturerhalt Kultur 1

Ein erweitertes Corona-Sonderhilfeprogramm der Hansestadt Liibeck
Erstellt von: Kulturbliro der Hansestadt Liibeck

Stand: 17.11.2020

1. Anlass

Auf der gemeinsamen Sondersitzung des Hauptausschusses und Ausschusses fir Kultur
und Denkmalpflege am 29. Juli 2020 wurde einstimmig die VO/2020/08963-01 ,Sonderhilfe-
programm ,Strukturerhalt Kultur geéandert beschlossen. Private Kultureinrichtungen und
Kulturvereine in Libeck konnten seitdem rickwirkend — sofern forderfahig — fur die Monate
Marz bis August 2020 freiwillige Unterstitzungshilfe durch die Hansestadt Liibeck zur Siche-
rung ihrer strukturellen Existenz erhalten. In 2021 sollen neue Finanzmittel fir eine zweite
Forderphase im Rahmen von ,Strukturerhalt Kultur II* verwendet werden, um weiterhin die
vielfaltige Kulturlandschaft Libecks zu erhalten und ergdnzend zu den unterschiedlichen
Kulturhilfeprogrammen des Bundes und des Landes bereitzustellen. Auf3erdem sollen exis-
tenzbedrohende Liquiditatsengpésse aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und
der damit einhergehenden Mafinahmen zur Einddmmung abgemildert werden. Antrége kon-
nen hierfir vom 4. Januar bis zum 14. Februar 2021 gestellt werden.

2. Zielsetzung

Das kommunale Corona-Notprogramm zum Strukturerhalt von privaten Kultureinrichtungen
sowie Kulturvereinen in der Hansestadt Libeck verfolgt das Ziel, durch Teilkompensationen
von Kosten die kulturelle Infrastruktur Lubecks zu erhalten und die pandemiebedingten, zwi-
schen dem 1. September und 31. Dezember 2020 entstandenen bzw. fortbestehenden Not-
lagen in der freien Lubecker Kulturszene zu mildern. Mit einem einmaligen Zuschuss sollen
existenzgefahrdete Einrichtungen/Vereine vor der SchlieBung bewahrt oder Einrichtungen
mit einem wesentlichen negativen Jahresergebnis insoweit unterstitzt werden, dass sie
strukturell erhalten bleiben. ,Strukturerhalt Kultur II“ wird nachrangig zu bereitgestellten und
erhaltenen Bundes- und Landesprogrammen gewahrt, die ebenfalls der Minderung der wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie dienen.

3. Finanzielle Ausstattung des Sonderhilfeprogramms

Fur die zweite Antragsphase dieses Sonderhilfeprogramms stehen Mittel in H6he von bis zu
650.000 Euro zur Verfugung.

Seite 1von 5

40 von 55 in Zusammenstellung



TOP 5.2

4. Zuschusshohe

Die maximale Zuschusshéhe im Einzelfall ergibt sich in Abh&ngigkeit von den aus dem Pro-
gramm ,Strukturerhalt Kultur 11* zur Verflgung stehenden Mitteln und des Gesamtvolumens
des beantragten und anerkennungsfahigen Foérderbedarfs. Die maximale Forderung einer
Einrichtung/eines Vereins betragt fir den Zeitraum September bis Dezember 2020 grund-
satzlich bis zu 50.000 EUR.

Bereits erhaltene Mittel aus den Corona-Sonderhilfeprogrammen von Bund und Land sowie
Kurzarbeitergeld fur das Jahr 2020 werden bei der Ermittlung des Zuschusses in Abzug ge-
bracht. Davon ausgenommen sind:

- Corona-bedingte Unterstiitzungsprogramme fiir neue Projektideen (bspw. Programm
~KulturFunke*"),

- Projektférderungen durch Bund, Land, Kommune, Drittmittelgebenden (bspw. Stiftun-
gen) sowie

- institutionelle Férderungen

- Spenden.

Wenn Kultureinrichtungen und -vereine bereits aus ,Strukturerhalt Kultur 1* finanzielle Unter-
stiitzung erhalten haben, werden die Mittel aus den Sonderhilfeprogrammen von Bund und
Land, die in Phase | bereits abgezogen wurden, in Phase 2 nicht erneut in Abzug gebracht.

5. Fordergegenstand

Dieses Unterstitzungsprogramm umfasst die Fordermonate September bis Dezember
2020. Die Hilfeleistung bezuschusst daher rickwirkend und anteilig die laufenden betrieb-
lich verursachten Verbindlichkeiten in diesen vier Monaten wie

Miete / Pacht / Liegegebtihren o.&.

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser usw.)

Abfallentsorgung und StraRenreinigung

Biro, Telefon, Internet, Fax, Homepage

Steuern, Versicherung, Beitrage, Gebihren

Personalkosten fiur sozialversicherungspflichtige Beschéftigte, sofern diese nicht tGber
das Kurzarbeitergeld gedeckt werden kénnen

g. Fahrzeugkosten fur Dienstwagen

h. Sonstiges (z. B. Kosten fur Wartungen und Einlagerungen),

-0 Qo0 T

wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschéftsbetrieb der Antragstellerin/des An-
tragstellers voraussichtlich nicht zur Deckung der o. g. Kosten ausreichen. Kosten des priva-
ten Lebensunterhalts wie Mieten fur die Privatwohnungen (mit Ausnahme von beruflich
und/oder betrieblich genutzten Raumen) kdnnen nicht berlicksichtigt werden.

Bei privaten Kultureinrichtungen und Kulturvereinen, deren kinstlerische oder kaufménni-
sche Leitung nicht sozialversicherungspflichtig festangestellt ist, wird eine monatliche Pau-
schale in Hohe von 2.500,00 EUR brutto pro Einrichtung oder Verein bei der Berechnung
des Zuschusses angesetzt.
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Der bewilligte Zuschuss ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Im Falle einer Forderung erfolgt die Zahlung nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheids
ohne gesonderten Mittelabruf direkt auf das Konto der Antragstellenden.

6. Antragsberechtigt sind

Regelmafig o6ffentlich zugangliche Einrichtungen auf3erhalb offentlich-rechtlicher Trager-
schaften mit Sitz bzw. Spielstatte im Stadtgebiet Libeck, die Uberwiegend Zwecke der For-
derung von Kunst und Kultur verfolgen sowie Libecker Vereine mit einem kulturellen, kinst-
lerischen, sozio- oder interkulturellen Programm. Diese Kultureinrichtungen und kulturell ak-
tiven Vereine missen von einem Finanzamt als gemeinnutzig anerkannt sein, sich in einer
individuellen, tatsachlichen, existenzgefahrdeten Wirtschaftslage befinden, verursacht durch
die Corona-Pandemie. Im Rahmen einer Einzelfallentscheidung kénnen auch Lubecker Kul-
tureinrichtungen bezuschusst werden, die unternehmerisch tatig sind, dem Grunde nach
aber in diesem Corona-bedingten Fall forderfahig waren. Grundvoraussetzung ist, dass bei
diesen Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie Veranstaltungen seit dem 11. Méarz
2020 abgesagt oder ggf. verschoben werden mussten und deren Fortbestand ohne Hilfe
gefahrdet ist.

Bei allen Antragsberechtigten ist Folgendes maf3geblich:

a. Sitz bzw. Spielstétte im Stadtgebiet Libeck

b. Durchfihrung des tberwiegenden Teils der (geplanten) Projekte in Libeck

c. RegelmaRig stattfindendes Kulturangebot

d. Anerkennung der Gemeinnutzigkeit von einem deutschen Finanzamt bei gemeinnit-
zige rechtsfahige juristische Personen des privaten Rechts (z.B. e.V., gGmbH)

e. Tatigkeit mind. seit dem 01. Januar 2019

-

Keine Berechtigung, andere pandemiebedingte Hilfsprogramme zu nutzen oder an-
dere, pandemiebedingte Hilfsprogramme wurden bereits in Anspruch genommen,
aber dennoch konnte eine seit dem 11. Marz 2020 auftretende existenzbedrohliche
Wirtschaftslage und/oder ein existenzgefédhrdender Liquiditatsengpass nicht abge-
wendet werden.

Grundvoraussetzung ist, dass bei den Antragsberechtigten aufgrund der Corona-Pandemie
Veranstaltungen seit dem 11. Marz 2020 abgesagt oder ggf. verschoben werden mussten
bzw. nur noch in reduziertem Umfang durchgefiuihrt werden konnten und deren Fortbestand
ohne Hilfe gefahrdet ist, und dass die wirtschaftliche Notlage durch die Corona-Pandemie
hervorgerufen wurde.

7. Antragsberechtigt sind nicht

a. Einrichtungen/Vereine, die bereits zum Stichtag 31.12.2019 in existenzbedrohenden
wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren

b. Einrichtungen in offentlicher Tragerschaft

c. Einrichtungen/Vereine, die nicht in die festgelegte Branche fallen wie z.B. Vertre-
ter:innen der Veranstaltungswirtschaft
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8. Antragstellung sowie Prif- und Entscheidungsverfahren

Folgende Unterlagen sind per E-Mail an kulturbuero@luebeck.de als ein Gesamt-PDF einzu-
reichen:

Zur Antragstellung ist das bei der Stadt erhaltliche Formular zu verwenden, das ab sofort
online unter www.luebeck.de/kulturhilfell zur Verfigung steht. Der vollstandig ausgefullte
Antrag soll ausschlief3lich als E-Mail-Anhang ans funktionelle Postfach kulturbuer-
o@luebeck.de geschickt werden. Die Antrage kénnen vom 4. Januar bis zum 14. Februar
2021 an die o. g. E-Mail-Adresse Ubersendet werden. Aul3erdem ist zu beriicksichtigen, dass
nur ein Antrag pro Einrichtung oder Verein gestellt werden darf. Fir den Antrag ist weiterhin
u. a. die Darstellung der Notsituation bzw. aus der Corona-Pandemie resultierenden Bedro-
hung der Arbeit der Einrichtung erforderlich. Nach Einreichung wird der Antrag von der Han-
sestadt Lubeck bearbeitet. Auf Verlangen der Verwaltung muss der/die Antragsteller:in die
zur Aufklarung des Sachverhalts und Bearbeitung seines/ihres Antrags erforderlichen Unter-
lagen und Informationen unverziglich zur Verfligung stellen. Die endgultige Forderentschei-
dung trifft die Verwaltung.

Folgende Anlagen sind dem Antragsformular beizufligen:

Vollstandig ausgeftillte und unterschriebenes Antragsformular

Nachweis Uber die gemeinnitzige oder gewerbliche Tatigkeit (Auszug Vereinsregister
oder Gewerbeschein, Anerkennung der Gemeinnutzigkeit durch das Finanzamt durch
aktuellen Kérperschaftssteuerfreistellungsbescheid)

Kopie eines Personaldokuments der vertretungsberechtigten antragstellenden Per-
son

Nachweis der Vertretungsberechtigung der antragstellenden Person

Bei Erstantrag: Nachweise Uber Bescheide (Zuwendung/Ablehnung) von Soforthil-
feprogrammen von Bund und/oder Land seit Mérz 2020

Bei Erstantrag: Einreichung der Jahresabschliisse / Gewinn- u. Verlustrechnung /
Einnahmeniberschussrechnung fir 2017-2019

Bei Folgeantrag: Nachweise Uber Bescheide (Zuwendung/Ablehnung) von erhalte-
nen Soforthilfeprogrammen von Bund und/oder Land, die seit September 2020 ein-
gegangen sind und die in Férderphase 1 noch nicht mitgeteilt wurden.

Bei Folgeantrag: Einreichung der Jahresabschliusse / Gewinn- u. Verlustrechnung /
Einnahmeniberschussrechnung fur 2019

Bei Erst- und Folgeantrag: Haushaltsplan / Wirtschaftsplan / Jahresrechnung / Bi-
lanz fiir 2020 (urspriingliche Planung)

Bei Erst- und Folgeantrag: Aktualisierter Haushaltsplan / Wirtschaftsplan / Jahres-
rechnung / Bilanz fur 2020 unter Bezugnahme der verénderten, individuellen Situati-
on der Einrichtungen/Vereine infolge der MalRnahmen gegen die Ausbreitung der
Corona-Pandemie.

Die Nachlieferung von Anlagen nach Ende der Antragsfrist ist nicht méglich.

Auf Verlangen der Verwaltung muss der/die Antragsteller:in die zur Aufklarung des Sachver-
halts und Bearbeitung seines/ihres Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen un-
verzuglich zur Verfigung stellen.
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9. Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahren

Die Bearbeitung der Antrage erfolgt durch Mitarbeiter:innen aus dem Fachbereich Kultur und
Bildung sowie dem Bereich Haushalt und Steuerung. Die Antragstellenden erhalten von der
Hansestadt Libeck einen schriftlichen Bescheid.

Die Fordermittelempfangenden sind in der Pflicht, umgehend mitzuteilen, wenn sie Forder-
mittel Dritter erhalten oder sich die Einnahmen andern (z. B. durch Wegfall von Forderungen
Dritter etc.).

Der Nachweis der bestimmungsgemafen und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ist vom
Zuwendungsempfanger / von der Zuwendungsempféangerin zu erbringen. Schriftliche Ver-
wendungshachweise sind der Hansestadt Liibeck bis zum 30.06.2021 einzureichen. Hierfur
ist der unter www.luebeck.de/kulturhilfell eingestellte Vordruck zu verwenden.

Im Verwendungsnachweis sind neben dem Sachbericht zur Darlegung aller erhaltenen Zu-
wendungen im Jahr 2020 sowie einer Darstellung zur allgemeinen Situation der Einrichtun-
gen und Kulturvereine auch zahlenmafige Nachweise zu erbringen. Daraus sollen auch
Forderungen Dritter, die sich aus anderen Forderprogrammen aufgrund der Corona-
Pandemie ergeben haben, hervorgehen (z. B. Férderprogramme und Soforthilfen von Bund
und Land). Hierunter fallen auch Kredite oder Burgschaften.

Im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung konnen Mittel zurtickgefordert werden, wenn
sich die Forderung als nicht notwendig zum Fortbestehen der Zuwendungsempfangerin oder
des Zuwendungsempfangers erweist (z.B. durch Férderung Dritter) und somit eine Uber-
kompensation besteht. Ferner werden Mittel zuriickgefordert, wenn die Prifung ergibt, dass
die Voraussetzungen fir eine Forderung gemanR dem vorliegenden Soforthilfeprogramm
nicht vorlagen, oder soweit Mittel nicht verbraucht wurden.

10. Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf die Gewahrung der Notfallmittel aus dem Programm ,Strukturerhalt
Kultur 11 besteht nicht. Die zur Verfliigung gestellten Mittel sind freiwillige Leistungen der
Hansestadt Lubeck. Antragspriifung und Gewahrung der Unterstiitzung ist grundsatzlich ab-
hangig von den zur Verfiigung stehenden Haushaltsmitteln.
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» Nr. VO/2020/09496

offentlich

Liibeck, 04.11.2020

Bearbeitung: Claudia Schulze (E-Mail: Telefon: 122-6512)

Herstellung der Funktionstiichtigkeit des Kleinen Bauhofs 11,
23552 Lubeck, um die akute Raumnot im Fachbereich 5 zu decken

Beratungsfolge:
Datum

Gremium

09.11.2020 Senat
16.11.2020 Bauausschuss
24.11.2020 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Der Standort Kleiner Bauhof 11 wird fur ca. 600.000,- EUR baulich so ertiichtigt, dass die
Funktionsfahigkeit des Gebaudes wiederhergestellt ist.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend
5.000.1 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo- Zustimmend
Services
5.060 Fachbereichscontrolling FB5 Zustimmend
5.610 Stadtplanung und Bauordnung Zustimmend
5.660 Stadtgrin und Verkehr Zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MalRinahme ist:

Nein- Begrindung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen
sind in der anstehenden Anfrage nicht be-
troffen.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)
Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
Raumnot Fachbereich 5:

Die Bereiche 5.660 - Stadtgriin und Verkehr und 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung wer-
den in naher Zukunft personell stark wachsen. Durch nicht nutzbare Flachen im Muhlen-
damm 22 fallen hier belegbare Biroarbeitsplatze weg, und die Raumnot steigt zusatzlich zu
den neu geschaffenen Stellen an.

Die neue Stabsstelle 5.000.1 - Verkehrsfluss und Geo-Services wurde etabliert und bendtigt
hierzu ebenfalls neue Flachen.

Die vom Fachbereich 5 genutzten Gebaude sind vollstandig belegt. Weitere Arbeitsplatze
kénnen nicht mehr zur Verfugung gestellt werden. Fir zusatzliches Personal missen bereits
Besprechungsrdume als Blroarbeitsplatze verwendet werden.

Der kleine Bauhof 11 wurde bis zuletzt durch Mitarbeiter:innen des Bereichs Stadtgriin und
Verkehr genutzt. Aufgrund der baulichen und technischen Mangel, wurde dieser Bereich
bereits in das Palais Rantzau verlagert. Zurzeit befinden sich noch Mitarbeiter:innen der
neuen Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services vor Ort. Die restlichen Flachen weisen
einen Leerstand auf, da sie in diesem baulichen Zustand nicht weiter genutzt werden koén-
nen.

Erlauterung Sanierung Kleiner Bauhof 11:

Das GMHL hatte angestrebt, den Kleinen Bauhof 11 instand zu setzen und gleichzeitig in
eine moderne Arbeitswelt umzubauen, um den Anforderungen der Bauordnung im Sinne
eines Dienstleisters gerecht zu werden. Es sollte ein barrierefreier Zugang, sowie ein soge-
nanntes Front Office fir den Kundenverkehr, als auch ein Back-Office fiir die Burotatigkeiten
geschaffen werden. Zudem sollten die laufenden Bauunterhaltungs- sowie Betriebskosten
durch die Instandsetzung der Uberalterten baulichen und technischen Gebaudeteile reduziert
werden. Die Investition dieses umfassenden Umbaus sollte insgesamt ca. 2 Mio. EUR kos-
ten.

Die Burgerschaft hat im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen die notwendigen investiven Mit-
tel nicht bereitgestellt und das GMHL wurde damit beauftragt, stattdessen weitere Flachen
anzumieten.
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Aktuelle Immobilienmarktlage:

Aktuell gibt es keine zentral gelegene Flache in Lubeck, die die rdumlichen Bedarfe des
Fachbereichs 5 abdeckt, welche zur Vermietung zur Verfigung stehen. Hierflr wurden alle
online verfigbaren Angebote von Lubecker Makler- und Vermietungsburos tUberprift. Anfang
2022 wurden zwei Neubauflachen in stadtischen Randbezirken fertiggestellt werden, welche
aber zu einem Mietpreis von 13,50 EUR/m? nettokalt angemietet werden miuissten. Diese
Kosten Ubersteigen die MaRgabe, maximal fur 10,- EUR/m? nettokalt anzumieten.

Daher stehen keine Flachen zur Anmietung zur Verfigung.

Herstellung Funktionstiichtigkeit Kleiner Bauhof 11:

Das GMHL schlagt daher vor, statt einer Anmietung oder einer Modernisierung des Bestands
nunmehr im Rahmen einer BauunterhaltungsmafRnahme die Funktionstuchtigkeit des Klei-
nen Bauhofs zumindest wieder sicherzustellen, damit ein Leerstand mit Sicherungsaufwand
verhindert wird. Die mindestens notwendigen Instandhaltungen hierfur sind im Wesentlichen

- Austausch der vorhandenen Fenster

- Instandsetzung der Elektroinstallation

- Austausch von Sanitarobjekten

- Bodenbelags- und Malerarbeiten

Die Kosten fir die reduzierte Instandsetzung betragen ca. 600.000,- EUR.
Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen 2021 im Ergebnisplan im Produkt 111029 (GM-
HL) auf dem Konto 5211001 (Unterhaltung der Hochbauten) zur Verfiigung.

Flachennutzung des instandgesetzten Kleinen Bauhofs

Nach der Instandsetzung des Kleinen Bauhofs 11 werden die Etagen Erdgeschoss, sowie
das 1. und 2. Obergeschoss von der Bauordnung genutzt. Dieses hat den positiven Effekt,
dass der gesamte Bereich Stadtplanung und Bauordnung in einem Gebaudekomplex zu-
sammengefiihrt werden kann. Das aktuell von der Bauordnung genutzte Gebaude Mduhlen-
damm 22 kann den Flachenbedarf bereits heute nicht mehr decken. Erschwerend kommt
hinzu, dass aus arbeitsschutzrechtlichen Griinden bereits Biroraume fir die Nutzung ge-
sperrt werden mussten.

Die obere Etage des Kleinen Bauhofs soll von den Bereichen Stadtgriin & Verkehr und dem
GMHL belegt werden. Die neue Stabsstelle 5.000.1 Verkehrsfluss und Geo-Services soll in
den Muhlendamm 22 ziehen. Der Standort Hartengrube soll méglichst zeitnah aufgegeben
werden.

Gegeniiberstellung Instandsetzung und Anmietung
Die reduzierte Instandsetzung des Kleinen Bauhofs wird ca. 600.000,- EUR kosten. Hinzu

kommen in einem Zeitraum von ungefahr 10 Jahren Bauunterhaltungskosten von etwa
400.000,- EUR, sodass flr den gesamten Zeitraum Kosten in Héhe von etwa 1,0 Mio. EUR
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anfallen werden. Bleibt das Gebaude leer, ist von Aufwendungen fur SicherungsmaflRnahmen
auszugehen.

Im Vergleich hierzu sind zurzeit nur Anmietungen mdglich, welche Mietkonditionen von 13,50
EUR/m? nettokalt aufweisen. Dieses wiirde Kosten in Hohe von 2.349.000,- EUR verursa-
chen, bei einer Annahme von einem Zeitraum von 10 Jahren und einen Raumbedarf von
1450 m? Nutzflache (ohne Archivflachen im Dachgeschoss).

Sollte es gelingen eine Mietflache fir 10,- EUR/m? nettokalt anzumieten, wirden hier die
Kosten, bei gleicher Annahme, bei 1.740.000,- EUR liegen.

Somit ist die Instandsetzung im Vergleich zu beiden Anmietungsvarianten als wirtschaftlicher
zu betrachten.

Dringlichkeit der MaBnahme

Da es derzeit keine raumlich und wirtschaftlich zweckmaRige Moglichkeit einer Anmietung
gibt, ist die reduzierte Instandsetzung des Kleinen Bauhofs als dringend erforderlich zu wer-
ten.

Da neue Stellen in allen Bereichen bereits genehmigt und teilweise auch schon ausge-
schrieben wurden, ist der Fachbereich 5 dringend auf eine schnellstmégliche Instandsetzung
und Nutzung des Kleinen Bauhofs aufgrund der akuten Raumnot angewiesen.

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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Anlage zur Vorlage vom 04.11.2020
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2. Verfahrensubersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in € 2021 2022 2023 2024
Ertrége
Aufwendungen -600.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
Saldo Ergebnisplan -600.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
Einzahlungen
Auszahlungen -600.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
Saldo Finanzplan -600.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
2021 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusétzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2021
(Minder)
Ertrége:
(Mehr)
Ertrage:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr) 111029.000.5211001 |Gebaudemanagement/Unt -600.000,00
Aufwendungen: erhaltung der Hochbauten
Saldo Ergebnisplan -600.000,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr)
Einzahlungen:
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr) 111029.000.7211001 |Gebaudemanagement/Unt -600.000,00
Auszahlungen: erhaltung der Hochbauen
Saldo Finanzplan -600.000,00
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» Nr. VO/2020/09535-01

offentlich

Liibeck, 23.11.2020

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen:

Geschaftsstelle der Fraktion Die Unabhangigen
Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN
Geschiftsstelle der Fraktion DIE LINKE

Bearbeitung: Joanna Kjer (E-Mail: joanna.kjer@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Die Unabhangigen, Bundnis 90/ Die Grunen, Die Linke: AT Hilfeleis-
tungen fur die Veranstaltungsbranche

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
26.11.2020 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Die Biirgerschaft mége beschlieen:

1. Das Corona-Sonderhilfeprogramm der Hansestadt Liibeck ,Strukturerhalt Kultur® wird da-
hin erweitert, dass die gesamte Veranstaltungsbranche - insbesondere der Personenkreis
der Schausteller und der Solokulturschaffenden - in den Kreis der Berechtigten einbezogen
wird.

2. Das vorhandene Finanzvolumen des Sonderhilfeprogramms zu Ziff.1 ist entsprechend
aufzustocken. Dabei ist sicherzustellen, dass mindestens 70 % der entstandenen Einnah-
meausfélle ersetzt werden. Entsprechende Hilfeleistungen des Bundes sind anzurechnen.

3. Flir das Verfahren zur Bewilligung von Hilfeleistungen sind die Vorschriften des Hilfepro-
gramms zu Ziff. 1 auf den Personenkreis der Veranstaltungsbranche entsprechend anzu-
wenden bzw. unter Berlicksichtigung der Vorgaben zu Ziff. 2 anzupassen.

Begriindung:

Der jetzige zweite Lockdown trifft insbesondere die Veranstaltungsbranche sehr hart. Es wird
geschatzt, dass die Hélfte der rund 200 Privattheater existenziell bedroht ist. Betroffene be-
flirchten als Folge einen Kahlschlag ohne gleichen.

Tausende Beschéftigte der Veranstaltungsbranche, die seit acht Monaten so gut wie ohne
Einnahmen ist, hatten deswegen jiingst in Berlin protestiert und eine ,extrem bedrohliche
Situation” beklagt.

Das Aktionsbiindnis ,#AlarmstufeRot” vertritt rund eine Million Erwerbstétige, darunter viele
Selbststéndige wie Schauspieler, Musiker, DJs, Blihnentechniker oder Fotografen. Die Initia-
toren fordern neben angemessenen Umsatzentschadigungen fiir Firmen mehr Unterstiitzung
fur Unternehmer und Soloselbststéndige der Branche. Mit rund 130 Milliarden Euro Umsatz
ist der Wirtschaftszweig der sechsgréf3te in Deutschland.

Zur Veranstaltungsbranche gehéren auch die Schausteller und die Solokulturschaffenden.

Durch die Absage der Weihnachtsmérkte sind die Schausteller besonders hart betroffen. Sie
ftirchten nicht zu Unrecht den Untergang ihres jahrhundertealten Gewerbes.
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Deswegen unterstiitzen die Unabhéngigen auch die Forderung der CDU nach wirksamen
und unbdlrokratischen Hilfen fiir diesen Personenkreis. Wer Unterstlitzungsleistungen fiir
diesen Personenkreis fordert, kann jedoch nicht gleichzeitig den Solokulturschaffenden Hilfe-
leistungen verweigern. Sie sind auch Teil der Veranstaltungsbranche und in gleicher Weise
wie die Schausteller durch den Lockdown existentiell betroffen.

Anlagen:
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FDP-Fraktion Freie » Nr. VO/2020/09563
in der Biirgerschaft Demokraten éffentlich

der Hansestadt Lubeck Liibeck, 24.11.2020

Antrag

Bearbeitung: Natalie Beisiegel (E-Mail: natalie.beisiegel@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Antrag des AM Thomas Rathcke, FDP: Ubersicht iiber die Vertei-
lung der Fordermittel (SofortmaBnahmen) in Hohe von
10 Mio. Euro an die kulturschaffenden Institutionen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Wir bitten um Erstellung einer Liste, welche kulturschaffenden Institutionen Fordermittel in
welcher Hohe aus den fur SofortmaRnahmen zur Verfigung gestellten Mitteln in Héhe von
10 Mio € erhalten haben.

Begriindung:

Aufgrund der aktuellen Situation werden fiir samtliche Malknahmen, welche im Zusammen-
hang mit COVID-19, getroffen werden mussen, fur das Haushaltsjahr 2020 bei div. Fachbe-
reichen / Bereichen / Produktsachkonten 10 Mio. € Uber- und aulRerplanmafig gem. § 95 d
GO bewilligt.

Die Deckung erfolgt durch Mehrertrage bei dem Produktsachkonto 611001 000.4121000
(Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Fehlbetragszuweisungen).

Anlagen:

Vorsitzende/r
der FDP-Fraktion
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» Nr. VO/2020/09592

offentlich

Liibeck, 03.12.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche: . )
Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-
1041)

Dringlichkeitsantrag AM Thorsten Fiirter (BUNDNIS 90 / DIE GRU-
NEN): Starkung der Familienhilfen des Jugendamtes

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Das Budget des Jugendamtes wird kurzfristig um bis zu 500T € aufgestockt, um bis Ende
Juni 2021 zuséatzliche Jugendhilfemalinahmen zu finanzieren bzw. bestehende Mallinahmen
fortzusetzen.

Begriindung:

Die Angebote des Jugendamtes im Bereich der Familienhilfen sind in Pandemie-Zeiten be-
sonders wichtig. Denn die Pandemie stellt insbesondere auch viele Familien mit Kindern vor
besondere Herausforderungen. Familienhilfen sind nicht weniger wichtig als finanzielle Hilfen
fur Unternehmen oder Kulturschaffende. Die kurzfristig angekiindigte SchlieBung einer Ta-
gesgruppe in Buntekuh zum Jahresende wurde bislang mit Mittelknappheit begriindet. Die
oben genannten Mittel sollen sicherstellen, dass der Auftrag zur Hilfe bei der Erziehung und
der Verhinderung von Kindeswohlgefahrdung vom Jugendamt vollumfanglich erfllt werden
kann sowie der Sicherstellung aller aktuell benétigter HilfemalRnahmen und Vorbeugung aku-
ter Krisen in den Familien, die durch die Belastungen der Pandemiesituation entstehen, die-
nen. Somit wird dem Jugendamt ermdglicht, Familienhilfen wie die Tagesgruppe in Buntekuh
weiterzufiihren sowie flexibler auch andere Hilfen anzubieten.

Anlagen:

Ausschussmitglied
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» Nr. VO/2020/09596

offentlich

Liibeck, 07.12.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche: . )
Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Dringlichkeitsantrag AM Michelle Akyurt (BUNDNIS 90 / DIE GRU-
NEN): Neue HafenstraRe - Notweg fur Radfahrer:innen und FuRgan-
ger:innen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Biirgermeister wird beauftragt, wahrend der Bauarbeiten auf der Strafle "Neue Hafenstralle"
unverziiglich einen sog. Notweg fiir Radfahrer:innen und FulRganger:innen einzurichten.

Begriindung:
Erfolgt mandlich.

Anlagen:

Ausschussmitglied
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» Nr. VO/2020/09587
offentlich

Liibeck, 01.12.2020

Anfrage

Bearbeitung: Hans-Jiirgen Martens (E-Mail: Telefon: 122-2372)

Anfrage AM Ragnar Littke (DIE LINKE): Thema Istanbul-Konvention

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
08.12.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

1. Wie viele und welche Mitarbeiter:innen der Verwaltung in welchen Fachbereichen
wurden seit dem 1.02.2018 zum Thema Istanbul-Konvention fortgebildet?

a. Gab es Mitarbeiter:innen die zur Istanbul-Konvention (IK) mehrfach fortgebildet wur-
den?

b. Sind flr das Jahr 2021 Fortbildungsmalnahmen im Bereich der IK geplant?

2. Welche Malinahmen hat die Verwaltung seit dem 1.2.2018 ergriffen um die Istanbul-
Konvention (IK) in Libeck bekannt zu machen?

3. Wie viele und welche praventiven Malinahmen nach Artikel 12 der IK hat die Hanse-
stadt Libeck umgesetzt?

a. Wie viele finanzielle Mittel wurden daflr eingesetzt? (Bitte nach Jahren und Empfan-
ger:innen aufschlisseln!)

Begriindung:

Anlagen:
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	Das GMHL hatte angestrebt, den Kleinen Bauhof 11 instand zu setzen und gleichzeitig in eine moderne Arbeitswelt umzubauen, um den Anforderungen der Bauordnung im Sinne eines Dienstleisters gerecht zu werden. Es sollte ein barrierefreier Zugang, sowie ein sogenanntes Front Office für den Kundenverkehr, als auch ein Back-Office für die Bürotätigkeiten geschaffen werden. Zudem sollten die laufenden Bauunterhaltungs- sowie Betriebskosten durch die Instandsetzung der überalterten baulichen und technischen Gebäudeteile reduziert werden. Die Investition dieses umfassenden Umbaus sollte insgesamt ca. 2 Mio. EUR kosten.
	Die Bürgerschaft hat im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen die notwendigen investiven Mittel nicht bereitgestellt und das GMHL wurde damit beauftragt, stattdessen weitere Flächen anzumieten.
	Aktuelle Immobilienmarktlage:
	Aktuell gibt es keine zentral gelegene Fläche in Lübeck, die die räumlichen Bedarfe des Fachbereichs 5 abdeckt, welche zur Vermietung zur Verfügung stehen. Hierfür wurden alle online verfügbaren Angebote von Lübecker Makler- und Vermietungsbüros überprüft. Anfang 2022 würden zwei Neubauflächen in städtischen Randbezirken fertiggestellt werden, welche aber zu einem Mietpreis von 13,50 EUR/m² nettokalt angemietet werden müssten. Diese Kosten übersteigen die Maßgabe, maximal für 10,- EUR/m² nettokalt anzumieten.
	Daher stehen keine Flächen zur Anmietung zur Verfügung.
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